
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter
Kunde,
zu dieser Rentenversicherung sind Sie
als Versicherungsnehmer und versi-
cherte Person unser Vertragspartner;
für unser Vertragsverhältnis gelten die
nachfolgenden Bedingungen. In den
Bedingungen werden die vertrags-
rechtlichen Leistungen beschrieben,
nicht aber, ob und inwieweit wir auf-
grund steuerrechtlicher Regelungen
Beträge einbehalten müssen. Informa-
tionen zur steuerlichen Behandlung
der Versicherung (auch zu den staatli-
chen Zulagen) finden Sie in der Ver-
braucherinformation gemäß § 7 VVG,
die Sie mit dem Versicherungsschein
und diesen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen erhalten.

Was sind Rentenversicherungen
im Sinne dieser Bedingungen?

Rentenversicherungen nach diesen
Bedingungen sind Rentenversicherun-
gen bzw. Fondsgebundene Rentenver-
sicherungen mit Deckungskapitalaus-
zahlung bei Tod während der Auf-
schubzeit, die als Altersvorsorge -
verträge im Sinne des Altersvorsorge-
verträge-Zertifizierungsgesetzes (Alt-
ZertG) geführt werden.
Die jeweilige Versicherungsform
(z. B. Rentenversicherung bzw.
Fondsgebundene Rentenversiche-
rung) ergibt sich aus den Vereinba-
rungen im Versicherungsschein.
Eine aufgeschobene Rentenversiche-
rung besteht vor dem vereinbarten
Rentenbeginn (Aufschubzeit) aus
einem konventionellen Vertragsteil zur
Absicherung der garantierten Versiche-
rungsleistungen und gegebenenfalls –
soweit es sich um die Vereinbarung
einer Fondsgebundenen Rentenversi-
cherung handelt – zusätzlich aus
einem Fondsgebundenen Vertragsteil
mit unmittelbarer Beteiligung an der
Wertentwicklung eines Sondervermö-
gens (Anlagestock). In der Rentenbe-
zugszeit bestehen alle Verträge nur
aus einem konventionellen Vertrags-
teil.
Im konventionellen Vertragsteil wird
eine Rückstellung zur Deckung aller
garantierten Versicherungsleistungen
(konventionelles Deckungskapital)
gebildet und mit dem im Versiche-
rungsschein vereinbarten Garantiezins
verzinst.
Bei Vereinbarung einer Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung werden die
nicht zur Deckung der garantierten
Versicherungsleistungen und der
Kosten (vgl. § 10 Abs. 4) benötigten
Beitragsteile dem Fondsgebundenen
Vertragsteil zugeführt. Die Zuführung
der Beitragsteile zum Anlagestock
(Fondsgebundenes Deckungskapital)
erfolgt nach dem im Versicherungs-
schein vereinbarten Anlageschema.
Die Höhe der investierten Beitragsteile
wird bei gleich bleibender Beitragszah-
lung von der ersten bis zur letzten
Fondszuführung konstant gehalten,
wobei sich in Abhängigkeit von der
Verteilung der Abschluss- und Ver-

triebskosten (vgl. § 10 Abs. 4) min -
destens in den ersten fünf Jahren der
Beitragszahlungsdauer aufgrund der 
in Ansatz gebrachten Abschluss- und
Vertriebskosten eine reduzierte Fonds-
zuführung ergibt.
Der Anlagestock wird gesondert von
unserem sonstigen Vermögen über-
wiegend in Wertpapieren angelegt
und in Anteileinheiten aufgeteilt. Die
Wertpapiere sind Fondsanteile be -
stimmter von Ihnen gewählter Fonds,
die innerhalb des Anlagestocks
getrennt geführt werden.
Die Wertentwicklung des Anlage -
stocks ist nicht vorhersehbar und
daher nicht garantiert.
Der Versicherungsnehmer hat die
Chance, bei Kurssteigerungen der
Fondsanteile der gewählten Fonds
einen Wertzuwachs zu erzielen; bei
Kursrückgängen trägt er aber auch
das Risiko der Wertminderung. Dies
bedeutet, dass die Leistung aus dem
Fondsgebundenen Vertragsteil in
Abhängigkeit von den Fondsentwick-
lungen schwanken und bei sehr
schlechten Kursverläufen weit unter
der Summe der zugeführten Beitrags-
teile liegen kann.
Alle von uns zugesagten garantierten
Leistungen sind bei vertragsgemäßer
Beitragszahlung in jedem Fall durch
das konventionelle Deckungskapital
gesichert und damit unabhängig vom
Verlauf der Wertentwicklung des
Fondsgebundenen Vertragsteils.

Wann verjähren Ansprüche aus
dem Versicherungsvertrag?

Die Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Fristberechnung richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. 
Ist ein Anspruch bei uns angemeldet
worden, ist die Verjährung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere
Entscheidung dem Anspruchsteller in
Textform zugeht.
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§ 1 Was ist versichert?

1. Leistungsarten und Leistungs-
umfang

Wir zahlen die Versicherungsleis -
tung(en) entsprechend der im Versi-
cherungsschein enthaltenen Leistungs-
vereinbarung. In der Leistungsverein-
barung kann mehr als eine der
nachfolgend beschriebenen Leistungs-
arten eingeschlossen werden. Eine
Altersrente ist in jedem Fall Bestandteil
der Leistungsvereinbarung.
Die Höhe der Altersrente sowie einer
gegebenenfalls mitversicherten Hin-
terbliebenenrente in der Rentenbe-
zugszeit ist für aufgeschobene Renten-
versicherungen abhängig von dem
zum vereinbarten Rentenbeginn vor-
handenen Verrentungskapital (garan-
tiertes Verrentungskapital (vgl. Abs. 1.1)
– bei Vereinbarung einer Fondsgebun-
denen Rentenversicherung erhöht um

das Fondsgebundene Deckungskapi-
tal) und dem dann gültigen Renten-
faktor.
Bei Vertragsabschluss wird eine garan-
tierte Mindestrente vereinbart (d.h.
aus dem garantierten Verrentungska-
pital wird mindestens diese Mindest -
altersrente gezahlt), so dass die Höhe
der Altersrente nicht unter das Niveau
der garantierten Mindestrente fallen
kann.
Der Bewertungsstichtag für die Verren-
tung des Fondsgebundenen
Deckungskapitals ist der fünftletzte
Börsentag vor Rentenbeginn.
Die Altersrente aus dem vorhandenen
Verrentungskapital (Summe aus kon-
ventionellem und Fondsgebundenem
Deckungskapital) erhöht sich zum
Rentenbeginn um Rentenleistungen
aus Überschusszuteilungen, die sich
durch Umwandlung des vorhandenen
Überschussguthabens mit dem dann
gültigen Rentenfaktor ergeben (vgl. 
§ 22).

1.1 Garantiertes Verrentungs -
kapital/garantierte Mindest -
rente/Rentenfaktor

Zum vereinbarten Rentenbeginn sind
das im Versicherungsschein genannte
Verrentungskapital und die dort ange-
gebene Mindestrente garantiert.
Der bei aufgeschobenen Rentenversi-
cherungen im Versicherungsschein
genannte Rentenfaktor gibt die Alters-
rente gemäß der vereinbarten Renten-
zahlungsfälligkeit pro 10.000 EUR Ver-
rentungskapital an. Er beruht auf den
Rechnungsgrundlagen (Rechnungs-
zins, Lebenserwartung, Bestandsstruk-
tur (Männer/Frauen)) zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses, die nach
Maßgabe der gültigen aufsichtsrechtli-
chen Bestimmungen und der offiziel-
len Stellungnahmen der allgemein
anerkannten Berufsvereinigung der
Aktuare für die Berechnung des
Deckungskapitals von Rentenversiche-
rungen gelten; als Bestandsstruktur
(Männer/Frauen) wird das Verhältnis
der Verrentungskapitale aller im
Bestand der PBV Lebensversicherung
AG (Stichtag: 30.06. des Vorjahres)
befindlichen Versicherungen nach dem
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetz (AltZertG) zu Grunde gelegt.
Die Rechnungsgrundlagen (Rech-
nungszins, Lebenserwartung) sind im
Versicherungsschein dokumentiert.
Zum vereinbarten Rentenbeginn
haben wir mit Zustimmung eines
unabhängigen Treuhänders das Recht,
eine Anpassung des Rentenfaktors an
die dann maßgeblichen Rechnungs-
grundlagen (Rechnungszins, Lebens -
erwartung, Bestandsstruktur (Män-
ner/Frauen)) vorzunehmen. Bei einer
Anpassung der Rechnungsgrundlagen
sind die zu diesem Zeitpunkt gültigen
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen
und die offiziellen Stellungnahmen der
allgemein anerkannten Berufsvereini-
gung der Aktuare für die Berechnung
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des Deckungskapitals von Rentenversi-
cherungen zu berücksichtigen; als
Bestandsstruktur (Männer/Frauen) ist
das Verhältnis der Verrentungskapitale
aller im Bestand der PBV Lebensversi-
cherung AG (Stichtag: 30.06. des Vor-
jahres) befindlichen Versicherungen
nach dem Altersvorsorgeverträge-Zer-
tifizierungsgesetz (AltZertG) zu Grun-
de zu legen. Durch die Anpassung der
Rechnungsgrundlagen kann sich zum
vereinbarten Rentenbeginn ein höhe-
rer oder niedrigerer Rentenfaktor erge-
ben. Die tatsächliche Altersrente kann
auch bei niedrigem Rentenfaktor nicht
unter die garantierte Mindestrente fal-
len. Die für die Berechnung der garan-
tierten Mindestrente zu Grunde geleg-
ten Rechnungsgrundlagen (Rech-
nungszins, Lebenserwartung) sind im
Versicherungsschein dokumentiert.
Für die Berechnung der Mindestrente
wird das garantierte Verrentungskapi-
tal und ein Rentenfaktor mit zusätzli-
chem aktuariellen Sicherheitszuschlag
bezüglich der Rechnungsgrundlage
Bestandszusammensetzung (Männer/
Frauen) zu Grunde gelegt, d.h. die
Mindestrente ist niedriger als eine
Rente die sich zu diesem Zeitpunkt bei
tatsächlicher Verrentung ergeben
würde.
Im Rahmen des jährlichen Kundenin-
formationsschreibens (vgl. § 16) wird
Ihnen der sich für Sie aktuell ergeben-
de Rentenfaktor auf Basis der zu die-
sem Zeitpunkt aufsichtsrechtlich gülti-
gen, anerkannten Rechnungsgrund -
lagen und der Bestandsstruktur
(Männer/Frauen) zum Stichtag 30.06.
des Vorjahres nach dem für den Ren-
tenbeginn dargestellten Verfahren 
mitgeteilt.
Der Rentenfaktor berücksichtigt neben
der Altersrente auch gegebenenfalls
vereinbarte zusätzliche Leistungen wie
Hinterbliebenenrente in der Rentenbe-
zugszeit und Rentengarantiezeit. Jede
vereinbarte zusätzliche Leistung redu-
ziert den Rentenfaktor.

1.2 Altersrente bei Erleben des
Rentenbeginns

Erlebt die versicherte Person den ver-
einbarten Rentenbeginn, zahlen wir
die zu diesem Termin unabhängig vom
Geschlecht ermittelte monatliche
Altersrente lebenslänglich jeweils zum
1. eines Monats bzw. am ersten
banküblichen Arbeitstag danach. Die
Renten werden, soweit keine Steige-
rung vereinbart ist, in gleich bleiben-
der Höhe erbracht.
Falls die Altersrente weniger als 25 EUR
monatlich beträgt, fassen wir 12
Monatsrenten zu einer Auszahlung
zusammen. Wir sind berechtigt, eine
Kleinbetragsrente nach § 93 Abs. 3
des Einkommensteuergesetzes (EStG)
abzufinden.
Rentenzahlungen erhält die versicherte
Person frühestens ab Vollendung des
60. Lebensjahres. Bezieht die versicher-
te Person vor Vollendung des 60. Le -
bensjahres Leistungen aus einem
gesetzlichen Alterssicherungssystem,
so kann eine verminderte Altersrente
(vgl. § 3 Abs. 3) in Anspruch genom-
men werden.
Der vereinbarte Rentenbeginn ist im
Versicherungsschein dokumentiert.

1.3 Deckungskapitalauszahlung
bei Tod während der Auf-
schubzeit

Stirbt die versicherte Person vor dem
vereinbarten Rentenbeginn, wird das
vorhandene Deckungskapital (Konven-
tionelles Deckungskapital – bei Verein-
barung einer Fondsgebundenen Ren-
tenversicherung erhöht um das Fonds-
gebundene Deckungskapital) fällig.
Dieses Kapital kann entweder in eine
Hinter bliebenenrente (an die Hinter -
bliebenen* gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2
AltZertG) nach den dann für den 
Neuzugang gültigen Rechnungsgrund-
lagen umgewandelt, in einen Alters-
vorsorgevertrag nach AltZertG des
Ehegatten entsprechend § 93 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) eingezahlt
oder unter Einbehalt und Rückführung
staatlicher Zulagen und Steuervorteile
ausgezahlt werden.
Soweit die Kapitalanlagegesellschaft
nicht den Geldwert der Fondsanteile
zum Kündigungstermin zur Verfügung
stellt, wird die Leistung des Versiche -
rers als Naturalleistung (Übertragung
der Fondsanteile) erbracht. In diesem
Fall kann das Kapital nur auf einen
Altersvorsorgevertrag nach AltZertG
des Ehegatten entsprechend § 93 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) übertra-
gen oder unter Einbehalt und Rück-
führung staatlicher Zulagen und 
Steuervorteile als einmalige Leistung
erbracht werden.

1.4 Beitragserhaltsgarantie

Zu Beginn der Auszahlungsphase ste-
hen mindestens die bis dahin einge-
zahlten Beiträge und die uns zugeflos-
senen staatlichen Zulagen für die Bil-
dung der Rente zur Verfügung. Sofern
Sie Kapital gemäß § 11 für den Erwerb
von Wohneigentum verwenden, ver-
ringert sich dieser Mindestbetrag ent-
sprechend dem entnommenen und
noch nicht zurückgeführten Kapital.

1.5 Rentengarantiezeit

Erlebt die versicherte Person den ver-
einbarten Rentenzahlungsbeginn und
ist eine Rentengarantiezeit vereinbart,
zahlen wir die zum Rentenbeginn fest-
gelegte Rente mindestens bis zum
Ablauf der Rentengarantiezeit, unab-
hängig davon, ob die versicherte Per-
son diesen Termin erlebt. Sie können
unter Beachtung der steuerlichen
Regelungen eine Rentengarantiezeit
zwischen 5 und 20 Jahren vereinba-
ren.
Die Hinterbliebenen können, soweit
keine Hinterbliebenenrente im Sinne
von Abs. 1.6 versichert ist, nach dem
Ableben der versicherten Person inner-
halb der Rentengarantiezeit auf
Antrag verlangen, dass das Deckungs-
kapital für die Rentengarantiezeit in
eine Hinterbliebenenrente im Sinne
von § 1 Abs. 1 Nr. 2 AltZertG (an die
Hinterbliebenen* gemäß § 1 Abs. 1
Nr. 2 AltZertG) nach den dann für den
Neuzugang gültigen Rechnungsgrund-
lagen umgewandelt, in einen Alters-
vorsorgevertrag nach AltZertG des
Ehegatten entsprechend § 93 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) eingezahlt
oder unter Einbehalt und Rückführung
der anteiligen staatlichen Zulagen und
Steuervorteile ausgezahlt wird.

1.6 Hinterbliebenenrente bei Tod
in der Rentenbezugszeit

a) Die Hinterbliebenenrente ergänzt,
soweit vereinbart, die Altersrente ab
dem Rentenbeginn. Der Einschluss
der Hinterbliebenenrente wird nach
anerkannten versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen über die
Höhe des Rentenfaktors finanziert,
d.h. der Rentenfaktor für die Alters-
rente reduziert sich durch die Mit-
versicherung der Hinterbliebenen-
rente.

b) Versicherter ist derjenige, auf des-
sen Leben die Altersrente abge-
schlossen ist. Mitversicherter ist die
Person, für die nach dem Tode des
Versicherten die Hinterbliebenen-
rente gezahlt werden soll. Der
Altersvorsorgevertrag ist nur dann
vollständig förderfähig, wenn der
Mitversicherte im Leistungsfall als
Hinterbliebener* gemäß § 1 Abs. 1
Nr. 2 AltZertG anerkannt wird.

c) Die Hinterbliebenenrente zahlen
wir, wenn der Versicherte stirbt und
der Mitversicherte zu diesem Zeit-
punkt noch lebt. Die Hinterbliebe-
nenrente wird dann bis zum Tode
des Mitversicherten, längstens bis
zum Ablauf der Versicherungsdauer
gezahlt. Die Versicherungsdauer ist
entweder lebenslang beim Ehegat-
ten oder temporär, bei Vereinba-
rung als Waisenrente, solange die
Voraussetzungen nach § 32 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) für die
mitversicherte Person erfüllt sind.
Sollte es sich bei dem Mitversicher-
ten nicht oder nicht mehr um den
Ehegatten bzw. das Kind mit Vor-
aussetzungen nach § 32 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) des Versi-
cherten handeln, so müssen im 
Leistungsfall staatliche Zulagen und
Steuervorteile einbehalten und
zurückgeführt werden. Mit der
Rückführung reduzieren sich auch
die Leistungen aus der Hinterbliebe-
nenrente.

d) Die Hinterbliebenenrente zahlen wir
jeweils vorschüssig entsprechend
der vereinbarten Zahlweise, erst-
mals zu Beginn des Monats, der auf
den Tod des Versicherten folgt. Falls
die Rente weniger als 25 EUR
monatlich beträgt, fassen wir 12
Monatsrenten zu einer Auszahlung
zusammen.

e) Stirbt der Versicherte vor Beginn der
Altersrente, so wird aus der Hin-
terbliebenenrente keine Leistung
fällig.

f) Stirbt der Versicherte nach Beginn
der Altersrente und ist für diese
eine Rentengarantiezeit (vgl. Abs.
1.5) vereinbart, so zahlen wir Leis -
tungen aus der Hinterbliebenen-
rente während der Rentengarantie-
zeit nur insoweit, wie sie die Leis -

tungen aus der Altersrente über -
steigen; die Rentenfälligkeiten ent-
sprechen denen der Altersrente.

g) Bei Tod des Mitversicherten erlischt
die Zusatzkomponente Hinterblie-
benenrente. Liegt der Zeitpunkt des
Todes in der Aufschubzeit, so steht
das gesamte Deckungskapital zur
Bildung der Altersrente zu Verfü-
gung, soweit der Versicherte den
Rentenbeginn erlebt. Stirbt der Mit-
versicherte in der Rentenbezugszeit
vor dem Versicherten, so erhöht
sich die Altersrente nach anerkann-
ten versicherungsmathematischen
Grundsätzen.

2. Leistungsauszahlung

Die Versicherungsleistungen werden
als Geldleistung erbracht.

2.1 Geldleistung

Alle Geldleistungen werden als EUR-
Wert gezahlt.
Bei Vereinbarung einer Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung bzw. eines
Fondsgebundenen Überschuss-
Systems wird der Geldwert der vor-
handenen Fondsanteile durch Multipli-
kation mit den jeweiligen Rücknahme-
preisen der Fondsanteile zum Stichtag
ermittelt.
Soweit die Kapitalanlagegesellschaft
nicht den Geldwert der Fondsanteile
zum Kündigungstermin zur Verfügung
stellt, wird die Leistung des Versiche-
rers als Naturalleistung (Übertragung
der Fondsanteile) erbracht.

2.2 Naturalleistung

(bei Vereinbarung einer Fondsgebun-
denen Rentenversicherung bzw. eines
Fondsgebundenen Überschuss-
Systems)
Auf Antrag kann im Rahmen einer
Teilkapitalauszahlung zum Rentenbe-
ginn (vgl. § 3 Abs. 2) der auf Fondsge-
bundenes Deckungskapital/Fondsge-
bundenes Überschussguthaben entfal-
lende Kapitalbetrag auch als Natural-
leistung in Fondsanteilen erbracht wer-
den. Dabei können nur ganze
Fondsanteile übertragen werden;
Bruchteile von Fondsanteilen werden
generell als Geldleistung erbracht.
Der Antrag auf Naturalleistung kann
bis zwei Wochen vor dem vereinbar-
ten Rentenbeginn gestellt werden. Der
Antrag auf Übertragung der Fondsan-
teile sollte den Namen und die An -
schrift der Bank, die Depotnummer
und den Depotinhaber enthalten. Die
Fondsanteile werden spätestens vier
Wochen nach Beendigung der Versi-
cherung übertragen, soweit uns die
oben beschriebenen Depotangaben
vorliegen.
Als Übertragungskosten berechnen
wir 1 % des übertragenen Wertes,
jedoch mindestens 50 EUR und maxi-
mal 200 EUR.

§ 2 Was gilt allgemein für die 
Leistungsvereinbarungen?

1. Die Art, der Leistungsumfang und
die Fälligkeitstermine unserer Leistun-
gen zu Ihrem Versicherungsvertrag
werden nach der im Versicherungs-
schein ausgewiesenen Leistungsverein-
barung bestimmt.
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* Hinterbliebene im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2
AltZertG sind der Ehegatte und die Kinder, für
die dem Vertragspartner zum Zeitpunkt des 
Versorgungsfalles ein Anspruch auf Kindergeld
oder einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 des Ein-
kommensteuergesetzes zugestanden hätte; der
Anspruch auf Waisenrente oder Waisengeld darf
längstens für den Zeitraum bestehen, in dem der
Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die
Berücksichtigung als Kind im Sinne des § 32 des
Einkommensteuergesetzes erfüllt.



2. Besteht bedingungsgemäß kein 
Versicherungsschutz mehr für Leis -
tung(en) bei Tod oder für Leistung(en)
bei Erleben oder ist nach Eintritt eines
Versicherungsfalls die vereinbarte Leis -
tungsdauer abgelaufen, so erlischt der
Versicherungsvertrag.
3. Für Ihren Versicherungsvertrag ist
die Standardbetreuung (Beratung und
Betreuung) eingeschlossen, sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart wurde.

§ 3 Welche Optionen zur individu-
ellen Gestaltung Ihres Versi-
cherungsschutzes können Sie
wahrnehmen?

1. Zuzahlungen zur Leistungser-
höhung

1.1 Individuelle Zuzahlung

Der Versicherungsnehmer hat optional
die Möglichkeit, einmal jährlich zu
Beginn einer beliebigen Versicherungs-
periode (Monat) eine individuelle
Zuzahlung zur Leistungserhöhung zu
leisten. Damit erhöht sich das Verren-
tungskapital.
Die einzelne Zuzahlung muss mindes -
tens 100 EUR betragen und darf
zusammen mit den für das laufende
Kalenderjahr vereinbarten Beträgen
und den in diesem Jahr bereits geleis -
teten Zuzahlungen den förderfähigen
Höchstbetrag gemäß § 10a Abs. 1 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) nicht
übersteigen.
Für Zuzahlungen durch Altersvermö-
genswirksame Leistungen sind die
tarifvertraglichen Begrenzungen maß-
gebend.
Die Zuzahlung kann nur angenommen
werden, wenn mit der Zuzahlung nach
den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation die Beitragserhaltsga-
rantie (vgl. § 1 Abs. 1.4) weiterhin ge -
währleistet werden kann.
Bei Vereinbarung einer Fondsgebun -
denen Rentenversicherung wird das
garantierte Verrentungskapital um den
Zuzahlungsbetrag erhöht. Der nicht
für garantierte Leistungen und zur
Kostendeckung benötigte Zuzahlungs-
betrag wird dem Fondsgebundenen
Deckungskapital zugeführt; dabei wird
für den anzulegenden Teil des Zuzah-
lungsbetrages der Rücknahmepreis der
Fondsanteile spätestens am nächsten
Börsentag nach Einrechnung der
Zuzahlung zu Grunde gelegt. Zur
Finanzierung von Garantien kann eine
Umbuchung vom Fondsgebundenen
Deckungskapital in das konventionelle
Deckungskapital erforderlich werden
(z. B. kurz vor Rentenbeginn).
Die garantierte Mindestrente erhöht
sich nach anerkannten versicherungs-
mathematischen Grundsätzen unter
Verwendung der bei Vertragsabschluss
gültigen Rechnungsgrundlagen zur
Berechnung von Mindestrenten gleich-
artiger Versicherungen.

1.2 Regelmäßige Zuzahlung von
Konto-Restguthaben

Der Versicherungsnehmer kann optio-
nal an einem automatisierten Zuzah-
lungsverfahren bei dem Kreditinstitut,
bei dem das Konto für die Beitrags-
zahlung geführt wird, teilnehmen,

solange das Kreditinstitut diese Dienst-
leistung zusammen mit der PBV Lebens -
versicherung AG anbietet. Vorausset-
zung für die Teilnahme am Zuzah-
lungsverfahren ist, dass Beiträge und
Zuzahlungen vom gleichen Konto
abgebucht werden.
Regelmäßige Zuzahlungen zur Leis -
tungserhöhung werden am Monats -
ersten nach Zahlungseingang bei der
PBV Lebensversicherung AG in den
Versicherungsvertrag eingerechnet.
Für den Zeitraum vom Zahlungsein-
gang bis zur Vertragseinrechnung wer-
den die Zuzahlungen mit dem Rech-
nungszins (siehe Versicherungsschein)
verzinst. Jede Zuzahlung erhöht das
Verrentungskapital.
Die einzelne Zuzahlung muss mindes -
tens 10 EUR betragen und darf einen
Betrag von 2.000 EUR nicht überstei-
gen; mit dem Kreditinstitut kann auch
ein niedrigerer Zuzahlungshöchstbe-
trag vereinbart werden.
Über die mit den Zuzahlungen verbun-
denen Leistungserhöhungen informie-
ren wir den Versicherungsnehmer min-
destens einmal jährlich.
Die Zuzahlung kann nur angenommen
werden, wenn mit der Zuzahlung nach
den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation die Beitragserhaltsga-
rantie (vgl. § 1 Abs. 1.4) weiterhin
gewährleistet werden kann.
Bei Vereinbarung einer Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung wird das
garantierte Verrentungskapital um den
Zuzahlungsbetrag erhöht. Der nicht
für garantierte Leistungen und zur
Kostendeckung benötigte Zuzahlungs-
betrag wird dem Fondsgebundenen
Deckungskapital zugeführt; dabei wird
für den anzulegenden Teil des Zuzah-
lungsbetrages der Rücknahmepreis der
Fondsanteile spätestens am nächsten
Börsentag nach Einrechnung der
Zuzahlung zu Grunde gelegt. Zur
Finanzierung von Garantien kann eine
Umbuchung vom Fondsgebundenen
Deckungskapital in das konventionelle
Deckungskapital erforderlich werden
(z. B. kurz vor Rentenbeginn).
Die garantierte Mindestrente erhöht
sich nach anerkannten versicherungs-
mathematischen Grundsätzen unter
Verwendung der für den Neuzugang
gültigen Rechnungsgrundlagen zur
Berechnung von Mindestrenten gleich-
artiger Versicherungen.

2. Teilkapitalauszahlung zum ver-
einbarten Rentenbeginn

Zum vereinbarten Rentenbeginn hat
der Versicherungsnehmer das Recht,
sich einmalig bis zu 30 % des zu
Beginn der Auszahlungsphase zur Ver-
fügung stehenden Kapitals auszahlen
zu lassen. Wird eine Auszahlung in
Anspruch genommen, führt dies zu
einer Verringerung der Rentenleistun-
gen nach anerkannten versicherungs-
mathematischen Grundsätzen.
Der Antrag auf Auszahlung kann bis
drei Monate vor dem vereinbarten
Rentenbeginn gestellt werden. Auf die
Möglichkeit der Teilkapitalauszahlung
zu Rentenbeginn werden wir Sie
rechtzeitig vor Beginn dieser Frist hin-
weisen.

3. Verlegung des Rentenbeginns

Der Rentenzahlungsbeginn der Versi-
cherung kann auf Antrag des Versiche-
rungsnehmers vorverlegt bzw. hinaus-
geschoben werden.
Dabei muss die versicherte Person zum
vorverlegten Rentenbeginn, soweit sie
nicht bereits Leistungen aus einem
gesetzlichen Alterssicherungssystem
bezieht, mindestens 60 Jahre alt sein.
Außerdem kann eine Vorverlegung
nur dann erfolgen, wenn das vorhan-
dene Kapital mindestens so groß ist
wie die Summe aus bezahlten Beiträ-
gen, geleisteten Zuzahlungen und ein-
geflossenen Zulagen.
Der Antrag auf Vorverlegung des Ren-
tenbeginns muss mindestens einen
Monat vor dem gewünschten Renten-
beginn gestellt werden. Nach Maßga-
be des dann vorhandenen Kapitals
werden die Leistungen für die Renten-
bezugszeit nach anerkannten versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen
ermittelt.
Die garantierte Mindestrente reduziert
sich nach anerkannten versicherungs-
mathematischen Grundsätzen unter
Verwendung der bei Vertragsabschluss
gültigen Rechnungsgrundlagen.
Ergibt sich aufgrund der zum neuen
Rentenbeginn vorliegenden Rech-
nungsgrundlagen (Rechnungszins,
Lebenserwartung, Bestandsstruktur
(Männer/Frauen)) nach anerkannten
versicherungsmathematischen Grund-
sätzen eine höhere Altersrente als die
garantierte Mindestrente, so kommt
die höhere Rente zur Auszahlung.
Bei Vereinbarung einer Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung ist der Bewer-
tungsstichtag für die Verrentung des
Fondsgebundenen Deckungskapitals
der fünftletzte Börsentag vor dem
beantragten Rentenbeginn.
Über die Möglichkeit der Vorverlegung
des Rentenbeginns werden wir Sie
rechtzeitig informieren.
Die Verlängerung der Aufschubzeit
muss spätestens einen Monat vor dem
vereinbarten Rentenbeginn beantragt
werden. Dabei wird die Aufschubzeit
einmalig und ohne Gesundheitsprü-
fung höchstens fünf Jahre verlängert,
sofern die versicherte Person das Ende
der Aufschubzeit erlebt. Bei der Ver-
längerung ist zu beachten, dass die
Rentenzahlungen spätestens ab dem
auf die Vollendung des 70. Lebensjah-
res folgenden Jahrestag des Versiche-
rungsbeginns starten müssen.
Zwischen dem ursprünglich vereinbar-
ten und dem neuen Rentenbeginn
können weiterhin laufende Beiträge
entrichtet werden, wenn bis zum
ursprünglichen Ende der Aufschubzeit
laufende Beiträge gezahlt wurden;
ansonsten wird die Versicherung in
dieser Zeit beitragsfrei geführt. Das
neue Verrentungskapital ergibt sich
nach anerkannten versicherungsma-
thematischen Grundsätzen.
Die garantierte Mindestrente erhöht
sich nach anerkannten versicherungs-
mathematischen Grundsätzen unter
Verwendung der für den Neuzugang
gültigen Rechnungsgrundlagen zur
Berechnung von Mindestrenten gleich-
artiger Versicherungen.
Ergibt sich aufgrund der zum neuen
Rentenbeginn vorliegenden Rech-

nungsgrundlagen (Rechnungszins,
Lebenserwartung, Bestandsstruktur
(Männer/Frauen)) nach anerkannten
versicherungsmathematischen
Grundsätzen eine höhere Altersrente
als die garantierte Mindestrente, so
kommt die höhere Rente zur Auszah-
lung.
Über die Möglichkeit der Verlängerung
der Aufschubzeit werden wir Sie recht-
zeitig informieren.

4. Änderung des für die Rentenbe-
zugszeit eingeschlossenen Risi-
koschutzes in der Aufschubzeit

Bis 3 Jahre vor Rentenbeginn kann auf
Antrag des Versicherungsnehmers ein-
malig der für die Rentenbezugszeit
eingeschlossene Risikoschutz (Renten-
garantiezeit, Hinterbliebenenrente)
angepasst werden. Eine Änderung des
Risikoschutzes für die Rentenbezugs-
zeit hat eine Anpassung der Höhe des
Rentenfaktors zur Folge. Die garantier-
te Mindestrente wird auf Grundlage
der dann gültigen Rechnungsgrundla-
gen nach den anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik angepasst.
Für diese mögliche Änderung werden
Ihnen keine Kosten in Rechnung
gestellt.
Nach einer Änderung des Risiko-
schutzes für die Rentenbezugszeit ist
ein Vorverlegen des Rentenbeginns
(vgl. Abs. 3) nur in dem Rahmen mög-
lich, wie die Frist von 3 Jahren zwi-
schen Beantragung der Änderung und
tatsächlichem Rentenbeginn gewahrt
bleibt.

§ 4 Welche Bestimmungen gelten
bei Einschluss von zusätzli-
chen Leistungen und Vereinba-
rungen zur individuellen
Gestaltung Ihres Versiche-
rungsschutzes?

1. Vereinbarung von planmäßigen
Erhöhungen des Beitrages und
der Leistungen ohne erneute
Gesundheitsprüfung

Gemäß den unter § 27 aufgeführten
Besonderen Bedingungen für die plan-
mäßige Erhöhung der Beiträge und
Leistungen ohne erneute Gesundheits -
prüfung kann die planmäßige
Erhöhung des Beitrages und der Versi-
cherungsleistungen vereinbart werden.
Der Beitrag für die vereinbarten Leis -
tungen erhöht sich jeweils im selben
Verhältnis wie der Höchstbeitrag in der
gesetzlichen Rentenversicherung der
Angestellten, mindestens jedoch um
5 %. Die Erhöhung des Versicherungs-
beitrages richtet sich nach der
Erhöhung des Höchstbeitrages in der
gesetzlichen Rentenversicherung der
Angestellten seit dem letzten Jahres-
tag des Versicherungsbeginns.
Als Erhöhungsmaßstab kann auch
eine feste prozentuale Beitragser-
höhung vereinbart werden. Dann
erhöht sich der Beitrag für diese Versi-
cherung jeweils um den entsprechen-
den Prozentsatz des Vorjahresbeitrages.
Liegt die nach den oben beschriebe-
nen Verfahren ermittelte Beitrags-
erhöhung unter dem Mindester-
höhungsbeitrag von
– 5 EUR bei monatlicher Beitrags-

zahlweise,
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– 15 EUR bei vierteljährlicher Bei-
tragszahlweise,

– 30 EUR bei halbjährlicher Beitrags-
zahlweise bzw.

– 60 EUR bei jährlicher Beitragszahl-
weise,

so wird der Mindesterhöhungsbeitrag
als Beitragserhöhung angesetzt.
Die Beitragserhöhung bewirkt eine
Erhöhung der Versicherungsleistungen
ohne erneute Gesundheitsprüfung.
Die Erhöhungen erfolgen bis zum
Ablauf der vereinbarten Beitragszah-
lungsdauer, jedoch nicht länger, als bis
die versicherte Person das rechnungs-
mäßige Alter von 65 Jahren erreicht
hat. Das rechnungsmäßige Alter wird
bei Versicherungsbeginn als Differenz
zwischen dem Kalenderjahr des Versi-
cherungsbeginns und dem Geburts-
jahr des Versicherten berechnet und
dann jeweils zu den Jahrestagen des
Versicherungsbeginns erhöht.
Der Beitrag erhöht sich maximal bis
zum jeweiligen Höchstbetrag für den
Sonderausgabenabzug gemäß § 10a
Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG).

2. Weitere Bestimmungen entfal-
len für diese Versicherung auf-
grund des gewählten Leistungs-
spektrums.

§ 5 Wann beginnt Ihr Versiche-
rungsschutz?

1. Ihr Versicherungsschutz beginnt,
wenn der Vertrag abgeschlossen wor-
den ist und Sie den ersten oder ein -
maligen Beitrag (Einlösungsbeitrag)
gezahlt haben. Vor dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Beginn der
Versicherung besteht noch kein Versi-
cherungsschutz.
2. Bei einer Rückdatierung des Versi-
cherungsbeginns beginnt der Versiche-
rungsschutz frühestens mit Vertrags-
abschluss; jedoch nicht bevor der Ein-
lösungsbeitrag gezahlt wurde.

§ 6 Wie können Sie Ihre Vertrags-
erklärung widerrufen?

1. Sie können Ihre Vertragser-
klärung innerhalb von 30 Tagen
ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen.
2. Die Frist beginnt, wenn der Ver-
trag abgeschlossen worden ist und
Ihnen der Versicherungsschein, die
Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die Vertragsin-
formationen (Produktinformati-
onsblatt und Verbraucher infor -
mation gemäß § 7 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG)) und die
Belehrung über das Widerrufsrecht
und die Rechtsfolgen des Wider-
rufs zugegangen sind. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs.
3. Im Falle eines wirksamen Wider-
rufs endet Ihr Versicherungsschutz
und wir erstatten Ihnen den Teil
des Beitrages, der auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfällt. Den
Teil des Beitrages, der auf die Zeit
bis zum Zugang des Widerrufs ent-
fällt, können wir einbehalten,
wenn Sie zugestimmt haben, dass

der Versicherungsschutz vor Ablauf
der Widerrufsfrist beginnt; wir
erstatten Ihnen aber einen ggf.
vorhandenen Rückkaufswert
einschließlich der Überschussantei-
le nach § 169 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG). Haben Sie eine
solche Zustimmung nicht erteilt
oder beginnt der Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf der Wider-
rufsfrist, erstatten wir Ihnen den
gesamten Beitrag. Beiträge erstat-
ten wir Ihnen unverzüglich, spätes -
tens 30 Tage nach Zugang des
Widerrufs.

§ 7 Was haben Sie bei der Bei-
tragszahlung zu beachten?

1. Die Fälligkeit und die Höhe der
Beiträge richten sich nach der im Versi-
cherungsschein getroffenen Beitrags-
vereinbarung.
2. Die Beiträge zu Ihrer Versicherung
können Sie je nach Vereinbarung in
einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag)
oder durch laufende vorschüssige Bei-
tragszahlung entrichten. Die Beiträge
werden für jede Versicherungsperiode
(Monat) gemäß der individuellen Bei-
tragsvereinbarung während der verein-
barten Beitragszahlungsdauer fällig.
Bei laufender Beitragszahlung können
Sie bestimmen, ob Sie Ihre Beiträge
monatlich, zweimonatlich, vierteljähr-
lich, halbjährlich oder jährlich entrich-
ten wollen. Die Zahlperioden (Zeitab-
stände zwischen zwei Zahlungen eines
Beitrages) lassen sich aber auch indivi-
duell vereinbaren. 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf
hin, dass auf der Basis der aktuel-
len Gesetzeslage ein Zulagenan-
spruch nur dann entsteht, wenn im
jeweiligen Kalenderjahr auch eine
Beitragszahlung erfolgt ist. Bitte
beachten Sie diesen Umstand in
den beitragsfreien Kalenderjahren,
sofern Sie eine Versicherung mit
Einmalbeitragszahlung bzw.
abgekürzter Beitragszahlung ver-
einbart haben.
3. Die Beitragszahlungspflicht erlischt
zum Ende des Monats, in dem die Ver-
sicherung infolge Eintritt eines Versi-
cherungsfalls endet, ein anderer Versi-
cherungsfall, bei dem Sie von der Bei-
tragspflicht entbunden sind, eintritt
oder spätestens mit Ablauf der verein-
barten Beitragszahlungsdauer.
4. Der erste oder einmalige Beitrag
wird sofort nach Abschluss des Versi-
cherungsvertrages fällig. Alle weiteren
Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils
zum vereinbarten Fälligkeitstag an uns
zu zahlen.
5. Die Übermittlung der Beiträge
erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre
Kosten.

§ 8 Wie verwenden wir Ihre
Beiträge und die staatlichen
Zulagen und welche Regelun-
gen gelten für das Ablaufma-
nagement?

1. Allgemeine Festlegungen

Wir verwenden Ihre Beiträge und die
uns zugeflossenen staatlichen Zulagen
zur Deckung der garantierten Versi-
cherungsleistungen und der Kosten
(vgl. § 10 Abs. 4).

Für die Beiträge und Zulagen wird der
bei Vertragsabschluss gültige, im Versi-
cherungsschein dokumentierte Rech-
nungszins zu Grunde gelegt.
Die garantierte Mindestrente erhöht
sich bei Eingang von Zulagen nach
anerkannten versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen unter Verwendung
der bei Vertragsabschluss gültigen
Rechnungsgrundlagen zur Berech-
nung von Mindestrenten gleichartiger
Versicherungen.
Die Zulagen werden Ihrem Vertrag
jeweils zum Monatsersten nach
Zufluss gutgeschrieben; vom Zeitpunkt
des Zuflusses bis zum Zeitpunkt der
Gutschrift werden die Zulagen bereits
mit dem Rechnungszins verzinst.
Die Zusatzleistungen Rentengarantie-
zeit und Hinterbliebenenrente finan-
zieren sich – soweit sie vereinbart sind
– durch einmalige Kapitalentnahme
(Einmalbeitrag) aus dem zur Verren-
tung zur Verfügung stehenden Kapi-
tal. Im Versicherungsschein wird der
Einmalbeitrag in Prozent des Verren-
tungskapitals gemäß der beantragten
Leistungsvereinbarung angegeben.
Mit einer Änderung der Zusatzleistun-
gen für die Rentenbezugszeit (vgl. § 3
Abs. 4) wird auch der Einmalbeitrag
entsprechend angepasst.

2. Spezielle Festlegungen bei Ver-
einbarung einer Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung

a) Wir führen den Teil Ihrer Beiträge
und der uns zugeflossenen staatli-
chen Zulagen, die nicht zur
Deckung der garantierten Versiche-
rungsleistungen und der Kosten
(vgl. § 10 Abs. 4) bestimmt sind,
dem Fondsgebundenen Deckungs-
kapital zu und verwenden sie zum
Kauf von Fondsanteilen. Dabei wird
für die anzulegenden Beitragsteile
der Rücknahmepreis der Fondsan-
teile spätestens am nächsten Bör-
sentag nach Fälligkeit zu Grunde
gelegt.
Kalkulatorische Kosten für die Ver-
waltung der Fondsanteile, die nicht
über den Beitrag erhoben werden,
entnehmen wir monatlich dem
Fondsgebundenen Deckungskapi-
tal; dies gilt insbesondere auch bei
ruhenden (beitragsfreien) Versiche-
rungen.

b) Die Aufteilung des anzulegenden
Betrages auf die Ihnen zu Verfü-
gung stehenden Fonds erfolgt in
dem von Ihnen festgelegten Ver-
hältnis („Fonds-Mix“). Diese Auftei-
lung der Anlagebeiträge kann belie-
big viele Fonds unserer Fondsaus-
wahl umfassen; es müssen jedoch
pro Fonds mindestens 10 % des
Anlagebetrages angelegt werden.
Sie können diese Aufteilung jeder-
zeit für die dann noch nicht fälligen
Folgebeiträge ändern (SWITCH),
frühestens jedoch nach einer Frist
von einem Jahr.

c) Es ist jederzeit möglich, das bereits
gebildete Fondsgebundene
Deckungskapital neu aufzuteilen
(SHIFT). Es können dabei nur die
Fondsanteile zurückgegeben wer-
den, für die die Kapitalanlagegesell-
schaft den Geldwert der Fondsan-
teile zum SHIFT-Termin zur Verfü-
gung stellt. Die Neuaufteilung kann

frühestens ab dem 3. Börsentag
nach Eingang Ihrer Mitteilung wirk-
sam werden. Maßgebend für die
Neuanlage sind die Rücknahmeprei-
se der zurückgegebenen und der zu
erwerbenden Fondsanteile zum
Änderungstermin.

d) SWITCH und SHIFT sind jeweils vier-
mal jährlich kostenlos möglich. Für
jedes weitere SWITCH oder SHIFT
werden Ihnen Kosten in Rechnung
gestellt (vgl. § 21).

e) Die Erträge der im Fondsgebunde-
nen Deckungskapital enthaltenen
Fonds verwenden wir entsprechend
deren Vertragsbedingungen. Bei
ausschüttenden Fonds legen wir die
Erträge unverzüglich und kostenfrei
zum Rücknahmepreis in Anteilein-
heiten der jeweiligen Investment-
fonds an und schreiben diese zu
100 % dem Fondsgebundenen
Deckungskapital Ihrer Versicherung
gut. Bei thesaurierenden Fonds
fließen die Erträge unmittelbar dem
Sondervermögen des betreffenden
Fonds zu und erhöhen damit den
Wert der Fondsanteile.

3. Ablaufmanagement

Fünf Jahre vor dem vereinbarten Ren-
tenbeginn werden wir Ihnen in einem
schriftlichen Angebot die Möglichkeit
zur Aktivierung eines automatischen
Ablaufmanagements zur Reduzierung
von Kursrisiken unterbreiten.
Zur Reduzierung von Kursrisiken
haben Sie grundsätzlich die Möglich-
keit nach § 8 Abs. 2 die kostenlose
Umschichtung Ihres Fondsgebunde-
nen Deckungskapitals (SHIFT) in risi-
koärmere Fonds aus der dann verfüg-
baren Fondsauswahl zu nutzen, die
Veränderung der Aufteilung des anzu-
legenden Beitrages für die dann noch
nicht fälligen Folgebeiträge (SWITCH)
einzusetzen oder durch schriftliche
Annahme unseres Angebotes das
automatische Ablaufmanagement zu
aktivieren.
Das automatische Ablaufmanagement
sieht eine Umschichtung des Fondsge-
bundenen Deckungskapitals in risiko -
ärmere Fonds aus der dann verfüg-
baren Fondsauswahl vor. Zur Errei-
chung eines gleichmäßigen,
kontinuierlichen Übergangs wird
jeweils zu Monatsbeginn ein der
monatlichen Restlaufzeit bis zum ver-
einbarten Rentenbeginn entsprechen-
der Bruchteil des jeweiligen Fondsge-
bundenen Deckungskapitals umge-
schichtet. Der Bewertungsstichtag ist
hierbei der fünftletzte Börsentag des
jeweiligen Vormonats. Mit Aktivierung
des Ablaufmanagements fließen die
Anlagebeträge ebenfalls den risikoär-
meren Fonds zu. Für das Ablaufmana-
gement werden keine Gebühren und
Ausgabeaufschläge erhoben. Das
Ablaufmanagement können Sie jeder-
zeit zum Monatsende durch schriftli-
che Erklärung deaktivieren und an-
schließend auch wieder aktivieren.

§ 9 Was geschieht, wenn Sie
einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

1. Für die Rechtzeitigkeit der Beitrags-
zahlung genügt es, wenn Sie fristge-
recht alles getan haben, damit der Bei-
trag bei uns eingeht. Ist die Einziehung
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des Beitrages von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig,
wenn der Beitrag zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Fälligkeits-
tag eingezogen werden kann und Sie
einer berechtigten Einziehung nicht
widersprechen. Konnte der fällige Bei-
trag ohne Ihr Verschulden von uns
nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach unserer
schriftlichen Zahlungsaufforderung
erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden
kann, können wir in Textform künftig
die Zahlung außerhalb des Lastschrift-
verfahrens verlangen.
2. Wenn Sie den Einlösungsbeitrag
nicht rechtzeitig zahlen, können wir –
solange die Zahlung nicht bewirkt ist –
vom Versicherungsvertrag zurücktre-
ten. Dies gilt nicht, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass Sie die nicht recht-
zeitige Zahlung nicht zu vertreten
haben. Bei einem Rücktritt können wir
von Ihnen die Kosten einer ärztlichen
Untersuchung zurückverlangen.
Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt
des Versicherungsfalles noch nicht
gezahlt, sind wir nicht zur Leistung
verpflichtet, sofern wir Sie durch
gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht
haben. Unsere Leistungspflicht besteht
jedoch, wenn uns nachgewiesen wird,
dass Sie die Nicht-Zahlung nicht zu
vertreten haben.
3. Wenn ein Folgebeitrag oder ein
sonstiger Betrag, den Sie aus dem Ver-
sicherungsverhältnis schulden, nicht
rechtzeitig gezahlt worden ist oder
eingezogen werden konnte, so erhal-
ten Sie von uns auf Ihre Kosten eine
Mahnung in Textform. Darin werden
wir die rückständigen Beiträge, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffern,
Ihnen eine Zahlungsfrist von mindes -
tens zwei Wochen setzen und die
nachfolgend beschriebenen Rechtsfol-
gen angeben, die eintreten, wenn Sie
nicht innerhalb der Frist zahlen. Befin-
den Sie sich nach Fristablauf mit der
Zahlung des angemahnten Beitrages,
der Zinsen oder der Kosten in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
vollständigen Zahlung nur ein redu-
zierter Versicherungsschutz; auch kön-
nen wir den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist als Vertrag mit ruhender Bei-
tragszahlung (vgl. § 10 Abs. 1) führen.
Die Beitragsfreistellung wird unwirk-
sam, wenn der angemahnte Betrag
innerhalb eines Monats nach dem
Zugang der Mitteilung über die Bei-
tragsfreistellung gezahlt wird. Für zwi-
schenzeitlich eingetretene Versiche-
rungsfälle besteht in diesem Fall den-
noch nur ein reduzierter Versiche -
rungsschutz.

§ 10 Wann können Sie die Bei-
tragszahlung Ihrer Versiche-
rung ruhen lassen oder die
Versicherung kündigen?

1. Ruhen lassen der Beitragszah-
lung

a) Bei einer Versicherung mit lau-
fender Beitragszahlung können
Sie vor Rentenbeginn jederzeit

zum Schluss der laufenden Zah-
lungsperiode den Vertrag ruhen
lassen (Beitragsfreistellung).

b) Ursprünglich vereinbarte Verren-
tungskapitale und Rentenleis -
tungen reduzieren sich auf bei-
tragsfreie Restbeträge (vgl. die
in der Wertetabelle enthaltene
Übersicht der garantierten bei-
tragsfreien Verrentungskapitale;
Zuzahlungen und Zulagen wur-
den in dieser Übersicht nicht
berücksichtigt; bei Vereinbarung
einer Fondsgebundenen Renten-
versicherung wird das Fondsge-
bundene Deckungskapital
wegen der unvorhersehbaren
Fondsentwicklungen ebenfalls
nicht in dieser Übersicht berück-
sichtigt). Die garantierte Mindes t -
rente wird im gleichen Verhält-
nis reduziert wie das garantierte
Verrentungskapital.
Bei Vereinbarung einer Fondsge-
bundenen Rentenversicherung
wird das garantierte Verren-
tungskapital im Verhältnis von
Summe der bereits bezahlten
Beiträge (inkl. Zuzahlungen und
Zulagen) zu Summe der verein-
barten Beiträge (inkl. bereits
bezahlte Zuzahlungen und Zula-
gen) gekürzt.
Ist bei vereinbarter Fondsgebun-
dener Rentenversicherung durch
das Ruhen lassen der Beitrags-
zahlung mehr konventionelles
Deckungskapital vorhanden als
zur Sicherung der garantierten
Leistungen benötigt, so wird der
überschüssige Betrag zum Kauf
von Fondsanteilen gemäß der
von Ihnen gewählten Aufteilung
der Anlagebeiträge verwendet.
Entsteht anderenfalls bei Wie-
deraufnahme der Beitragszah-
lung ein Fehlbetrag im konven-
tionellen Deckungskapital, so
wird dieser durch Entnahme aus
dem Fondsgebunden Deckungs-
kapital, jeweils im Verhältnis der
vorhandenen Fondsvermögen,
gedeckt.
Das garantierte Verrentungska-
pital ist in jedem Fall so hoch wie
zur Sicherung der Beitragser-
haltsgarantie (vgl. § 1 Abs. 1.4)
erforderlich.

c) Der aus Ihrer Versicherung für
die Bildung der beitragsfreien
Versicherungsleistungen zur Ver-
fügung stehende Kapitalbetrag
mindert sich um einen als ange-
messen angesehenen Abzug in
Höhe von 49 EUR. Bei Vereinba-
rung einer Fondsgebundenen
Rentenversicherung wird dabei
zuerst auf das Fondsgebundene
Deckungskapital, jeweils im Ver-
hältnis der vorhandenen Fonds-
vermögen, zugegriffen.
Mit dem Abzug wird die Verän-
derung der Risiko- und Ertragsla-
ge des verbleibenden Versicher-
tenbestandes ausgeglichen; dar-
über hinaus wird mit dem Abzug
ein Ausgleich für kollektiv
gestelltes Risikokapital vorge-
nommen. Weitere Erläuterun-
gen sowie versicherungsmathe-
matische Hinweise zum Abzug
und seiner Höhe finden Sie im

Anhang zu den Versicherungsbe-
dingungen. Sofern Sie uns nach-
weisen, dass die dem Abzug
zugrunde liegenden Annahmen
in Ihrem Fall entweder dem
Grunde nach nicht zutreffen
oder der Abzug wesentlich nied-
riger zu beziffern ist, entfällt der
Abzug bzw. wird – im letzteren
Falle – entsprechend herabge-
setzt.

d) Der für die Beitragsfreistellung
zur Verfügung stehende Kapital-
betrag vermindert sich um rück-
ständige Beiträge.

e) Die Beitragsfreistellung Ihrer
Versicherung ist mit Nachteilen
verbunden. Der für die Bildung
beitragsfreier Leistungen zur
Verfügung stehende Kapitalbe-
trag erreicht erst nach einem
bestimmten Zeitraum die
Summe der eingezahlten Beiträ-
ge, da aus diesen auch Abschluss-
und Vertriebskosten (Erläuterun-
gen siehe Absatz 4) sowie
Kosten für die Verwaltung des
gebildeten Kapitals finanziert
werden und der oben erwähnte
Abzug erfolgt. Nähere Informa-
tionen zu beitragsfreien Leistun-
gen und ihrer Höhe können Sie
der Wertetabelle entnehmen.

f) Ihre Versicherung können Sie
jederzeit durch Fortsetzung der
Beitragszahlung wieder in Kraft
setzen. Die Beitragserhaltsgaran-
tie gemäß § 1 Abs. 1.4 gilt ent-
sprechend. Nach Wiederinkraft-
setzung werden weiterhin die
im Versicherungsschein verein-
barten Rechnungsgrundlagen zu
Grunde gelegt. Der in Absatz c
genannte Abzug wird Ihrem
Vertrag wieder gutgeschrieben.

2. Kündigung mit Kapitalübertra-
gung

a) Sie können Ihre Versicherung
mit einer Frist von drei Monaten
zum Ende eines Kalenderviertel-
jahres schriftlich kündigen, um
das gebildete Kapital zuzüglich
eines möglicherweise anfallen-
den übertragungsfähigen Wer-
tes aus Schlussüberschussantei-
len auf einen anderen Altersvor-
sorgevertrag übertragen zu
lassen. Dieser Vertrag muss zerti-
fiziert sein und auf Ihren Namen
lauten; er kann bei uns oder
einem anderen Anbieter beste-
hen. Nach Beginn der Auszah-
lungsphase (Rentenbeginn) ist
eine Übertragung des gebilde-
ten Kapitals ausgeschlossen.
Berechnungsstichtag für das
gebildete Kapital ist das Ende
des Kalendervierteljahres, zu
dem Sie Ihre Versicherung wirk-
sam gekündigt haben. Bei Ver-
einbarung einer Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung wird
dabei das Fondsgebundene
Deckungskapital mit den Rück-
nahmepreisen der Anteileinhei-
ten vom fünftletzten Börsentag
vor dem Ende des Kalendervier-
teljahres bewertet. Soweit die
Kapitalanlagegesellschaft nicht
den Geldwert der Fondsanteile
zum Kündigungstermin zur Ver-

fügung stellt, wird die Leistung
des Versicherers als Naturalleis -
tung (Übertragung der Fonds -
anteile) erbracht.
Beitragsrückstände werden bei
der Abrechnung berücksichtigt.

b) Im Falle der Übertragung entste-
hen Ihnen Kosten in Höhe von
98 EUR – maximal in Höhe des
gebildeten Kapitals. Die Übertra-
gungskosten werden aus dem
gebildeten Kapital entnommen.
Mit dem Abzug wird die Verän-
derung der Risiko- und Ertragsla-
ge des verbleibenden Versicher-
tenbestandes ausgeglichen. Dar-
über hinaus wird mit dem Abzug
ein Ausgleich für kollektiv
gestelltes Risikokapital sowie für
verminderte Kapitalerträge auf-
grund vorzeitiger Fälligkeit vor-
genommen. Weitere Erläuterun-
gen sowie versicherungsmathe-
matische Hinweise zum Abzug
und seiner Höhe finden Sie im
Anhang zu den Versicherungsbe-
dingungen. Sofern Sie uns nach-
weisen, dass die dem Abzug
zugrunde liegenden Annahmen
in Ihrem Fall entweder dem
Grunde nach nicht zutreffen
oder der Abzug wesentlich nied-
riger zu beziffern ist, entfällt der
Abzug bzw. wird – im letzteren
Falle – entsprechend herabge-
setzt.

c) Die Kündigung Ihrer Versiche-
rung ist mit Nachteilen verbun-
den. Das gebildete Kapital er -
reicht erst nach einem bestimm-
ten Zeitraum die Summe der
eingezahlten Beiträge, da aus
diesen auch Abschluss- und Ver-
triebskosten (Erläuterungen
siehe Absatz 4) sowie Kosten für
die Verwaltung des gebildeten
Kapitals finanziert werden.
Nähere Informationen zum
Kapitalwert zur Übertragung
(gebildetes Kapital abzgl. Über-
tragungskosten) und seiner
Höhe können Sie der Werteta-
belle entnehmen.

d) Eine teilweise Übertragung des
gebildeten Kapitals ist ausge-
schlossen.
Das Kapital kann nicht an Sie
ausgezahlt, sondern nur direkt
auf den neuen Altersvorsorge-
vertrag übertragen werden.
Hierzu müssen Sie uns bei Kündi-
gung mitteilen, auf welchen Ver-
trag das Kapital übertragen wer-
den soll. Handelt es sich dabei
um einen Vertrag bei einem
anderen Anbieter, müssen Sie
uns die Zertifizierung dieses Ver-
trages als Altersvorsorgevertrag
nach AltZertG nachweisen.

e) Unter besonderen Umständen
sind wir entsprechend § 169
Abs. 6 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) berechtigt, den Kapi-
talwert zur Übertragung ange-
messen herabsetzen, soweit dies
erforderlich ist, um eine Gefähr-
dung der Belange der Versiche-
rungsnehmer, insbesondere
durch eine Gefährdung der dau-
ernden Erfüllbarkeit der sich aus
den Versicherungsverträgen
ergebenden Verpflichtungen,
auszuschließen. Die Herabset-
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zung ist jeweils auf ein Jahr
befristet.

f) Der Kapitalwert zur Übertra-
gung erhöht sich zusätzlich um
die im Rahmen der Überschuss -
deklaration zugeteilten Bewer-
tungsreserven. 

g) Sofern Sie gemäß § 11 Kapital
für Wohneigentum verwendet
haben, wird dies bei der Berech-
nung des Kapitalwertes zur
Übertragung berücksichtigt.

3. Kündigung mit Erstattung des
Rückkaufswertes

a) Sie können Ihre Versicherung
mit einer Frist von drei Monaten
zum Ende eines Kalenderviertel-
jahres schriftlich kündigen, um
sich den Rückkaufswert erstat-
ten zu lassen. Der Rückkaufswert
ist das nach anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik
mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation zum
Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode berechnete
Deckungskapital der Versiche-
rung unter Berücksichtigung der
Abschluss- und Vertriebskosten
gemäß Absatz 4. Bei Fondsge-
bundenen Versicherungen wird
der Rückkaufswert für den
Fondsgebundenen Vertragsteil
nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik als
Zeitwert der Versicherung
berechnet. 
Bei Vereinbarung einer Fondsge-
bundenen Rentenversicherung
wird dabei das Fondsgebundene
Deckungskapital mit den Rück-
nahmepreisen der Anteileinhei-
ten vom fünftletzten Börsentag
vor dem Ende des Kalendervier-
teljahres bewertet. Soweit die
Kapitalanlagegesellschaft nicht
den Geldwert der Fondsanteile
zum Kündigungstermin zur Ver-
fügung stellt, wird die Leistung
des Versicherers als Naturalleis -
tung (Übertragung der Fondsan-
teile) erbracht.
Nach Beginn der Auszahlungs-
phase (Rentenbeginn) ist der
Rückkauf ausgeschlossen.
Beitragsrückstände werden bei
der Abrechnung berücksichtigt.

b) Im Falle des Rückkaufes entste-
hen Ihnen Kosten in Höhe von
98 EUR – maximal in Höhe des
gemäß Absatz a berechneten
Rückkaufswertes; diese Kosten
werden bei Rückkauf vom Rück-
kaufswert in Abzug gebracht.
Mit dem Abzug wird die Verän-
derung der Risiko- und Ertragsla-
ge des verbleibenden Versicher-
tenbestandes ausgeglichen. Dar-
über hinaus wird mit dem Abzug
ein Ausgleich für kollektiv
gestelltes Risikokapital sowie für
verminderte Kapitalerträge auf-
grund vorzeitiger Fälligkeit vor-
genommen. Weitere Erläuterun-
gen sowie versicherungsmathe-
matische Hinweise zum Abzug
und seiner Höhe finden Sie im
Anhang zu den Versicherungsbe-
dingungen. Sofern Sie uns nach-
weisen, dass die dem Abzug
zugrunde liegenden Annahmen

in Ihrem Fall entweder dem
Grunde nach nicht zutreffen
oder der Abzug wesentlich nied-
riger zu beziffern ist, entfällt der
Abzug bzw. wird – im letzteren
Falle – entsprechend herabge-
setzt.

c) Die Kündigung Ihrer Versiche-
rung ist mit Nachteilen verbun-
den. Der Rückkaufswert erreicht
erst nach einem bestimmten
Zeitraum die Summe der einge-
zahlten Beiträge, da aus diesen
auch Abschluss- und Vertriebs-
kosten (Erläuterungen siehe Ab -
satz 4) sowie Kosten für die Ver-
waltung des gebildeten Kapitals
finanziert werden. Nähere Infor-
mationen zum  Rückkaufswert
und seiner Höhe können Sie der
Wertetabelle entnehmen.

d) Ein Teilrückkauf ist ausgeschlos-
sen. 

e) Unter besonderen Umständen
sind wir gemäß § 169 Abs. 6 Ver-
sicherungsvertragsgesetz (VVG)
berechtigt, den Rückkaufswert
angemessen herabsetzen, soweit
dies erforderlich ist, um eine
Gefährdung der Belange der
Versicherungsnehmer, insbeson-
dere durch eine Gefährdung der
dauernden Erfüllbarkeit der sich
aus den Versicherungsverträgen
ergebenden Verpflichtungen,
auszuschließen. Die Herabset-
zung ist jeweils auf ein Jahr
befristet.

f) Zusätzlich zum Rückkaufswert
zahlen wir die Ihrem Vertrag
bereits zugeteilten Überschuss -
anteile, soweit sie nicht bereits
im Rückkaufswert enthalten
sind, sowie mögliche Schluss-
überschussanteile (vgl. § 22 Abs.
2.1). Außerdem erhöht sich der
Auszahlungsbetrag um die im
Rahmen der Überschussdeklara-
tion zugeteilten Bewertungsre-
serven. 

g) Sofern Sie gemäß § 11 Kapital
für Wohneigentum verwendet
haben, wird dies bei der Berech-
nung des Rückkaufswertes
berücksichtigt.

4. Verteilung der bei der Beitrags-
kalkulation in Ansatz gebrach-
ten Abschluss- und Vertriebs-
kosten
Die bei der Beitragskalkulation
in Ansatz gebrachten Abschluss-
und Vertriebskosten verteilen
wir in gleichmäßigen Jahresbe-
trägen über einen Zeitraum von
mindestens fünf Jahren (aber
nicht länger als bis zum Ende der
Beitragszahlungsdauer), soweit
sie nicht als Vomhundertsatz von
den Altersvorsorgebeiträgen
(Beiträge, Zuzahlungen, Zula-
gen) abgezogen werden. Haben
Sie einen Einmalbeitrag (vgl. § 7
Absatz 2) gezahlt, werden die
Abschluss- und Vertriebskosten
sofort in Abzug gebracht.
Die für Ihren Vertrag in Ansatz
gebrachten Kosten sind im Pro-
duktinformationsblatt und im
Versicherungsschein (vgl. Absatz
„In Ansatz gebrachte Kosten“)
dokumentiert; es werden im Ver-
sicherungsschein auch die Höhe

und die Verteilung der in Ansatz
gebrachten Abschluss- und Ver-
triebskosten ausgewiesen.

§ 11 Wie können Sie gebildetes
Kapital für den Erwerb von
Wohneigentum verwenden?

1. Sie können vor Beginn der Renten-
zahlung mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Ende eines Kalendervierteljah-
res verlangen, dass das gebildete Kapi-
tal teilweise oder vollständig für eine
Verwendung als Altersvorsorge-Eigen-
heimbetrag im Sinne des § 92a des
Einkommensteuergesetzes entnom-
men wird. Dabei stellen wir Ihnen
Kosten in Höhe von 1 % des Gesamt -
entnahmebetrages, mindes tens jedoch
98 EUR, in Rechnung. 
Die Entnahme führt zu einer Verringe-
rung des gebildeten Kapitals und der
versicherten Leistungen. Die Beitrags-
erhaltsgarantie wird in dem gleichen
Verhältnis gemindert, wie sich das
gebildete Kapital durch die Entnahme
verringert. Erfolgt zu einem späteren
Zeitpunkt eine Rückzahlung des Ent-
nahmebetrages, dann lebt die
ursprüngliche Beitragserhaltsgarantie
nicht erneut auf. 
Bei Rückzahlung werden das gebildete
Kapital und die versicherten Leistun-
gen neu berechnet. Die Berechnung
der versicherten Leistungen erfolgt
jeweils nach den anerkannten versi-
cherungsmathematischen Grundsät-
zen.
2. Einzelheiten, Erläuterungen und
Rückzahlungsmodalitäten zum Alters-
vorsorge-Eigenheimbetrag finden Sie
in der mit dem Versicherungsschein
zur Verfügung gestellten Verbraucher -
information gemäß § 7 VVG über die
geltenden Steuerregelungen.

§ 12 Was bedeutet die vorvertrag-
liche Anzeigepflicht?

1. Wir übernehmen den Versiche-
rungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle in Verbindung mit dem Versi-
cherungsantrag in Textform gestellten
Fragen wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantwortet haben (vorvertragli-
che Anzeigepflicht). Das gilt insbeson-
dere für die Fragen nach gegenwärti-
gen oder früheren Erkrankungen,
gesundheitlichen Störungen und
Beschwerden.
2. Weitere Bestimmungen entfallen
für diese Versicherung aufgrund des
gewählten Leistungsspektrums.

§ 13 Was gilt bei Wehrdienst,
Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-
Waffen/-Stoffen?

Das Ableben des Versicherten in Aus -
übung des Wehr- oder Polizeidienstes,
bei inneren Unruhen oder in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit dem vorsätzlichen Einsatz
von atomaren, biologischen oder che-
mischen Waffen oder dem vorsätzli-
chen Einsatz oder der vorsätzlichen
Freisetzung von radioaktiven, biologi-
schen oder chemischen Stoffen hat
keine Auswirkungen auf unsere Leis -
tungspflicht bei Tod.

§ 14 Was gilt bei Selbsttötung des
Versicherten?

Eine Selbsttötung des Versicherten hat
auf unsere Leistungspflicht keinen Ein-
fluss.

§ 15 Was ist bei Fälligkeit der Ver-
sicherungsleistung zu beach-
ten?

1. Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag erbringen wir gegen Vorlage
des Versicherungsscheins und eines
amtlichen Zeugnisses über den Tag der
Geburt der versicherten Person.
Zusätzlich können wir auch den Nach-
weis der letzten Beitragszahlung ver-
langen.
2. Wir können vor jeder Rentenzah-
lung, maximal einmal jährlich, auf
unsere Kosten ein amtliches Zeugnis
darüber verlangen, dass die versicherte
Person noch lebt.
3. Der Tod der versicherten Person ist
uns unverzüglich anzuzeigen. Außer
den in Absatz 1 genannten Unterlagen
sind uns einzureichen:
– eine amtliche, Alter und Geburtsort

enthaltende Sterbeurkunde,
– ein ausführliches ärztliches oder

amtliches Zeugnis über die Todesur-
sache sowie über Beginn und Ver-
lauf der Krankheit, die zum Tode
des Versicherten geführt hat.

Zu Unrecht empfangene Rentenzah-
lungen sind an uns zurückzuzahlen.
4. Zur Klärung unserer Leistungspflicht
können wir notwendige weitere Nach-
weise und Auskünfte verlangen und
erforderliche Erhebungen selbst anstel-
len.
5. Die mit den Nachweisen verbunde-
nen Kosten trägt derjenige, der die
Versicherungsleistung beansprucht.
6. Unsere Leistungen überweisen wir
dem Empfangsberechtigten auf seine
Kosten. Bei Überweisungen in Länder
außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes trägt der Empfangsbe-
rechtigte auch die damit verbundene
Gefahr.

§ 16 Welche Informationen erhal-
ten Sie während der Ver-
tragslaufzeit?

Wir informieren Sie jährlich schriftlich
über die Verwendung der eingezahl-
ten Beiträge und die uns zugeflosse-
nen staatlichen Zulagen, das bisher
gebildete Kapital, die einbehaltenden
anteiligen Abschluss- und Vertriebs-
kosten, die Kosten für die Verwaltung
des gebildeten Kapitals, die entnom-
menen Risikobeiträge und die erwirt-
schafteten Erträge. Mit der Informati-
on nach Satz 1 werden wir Sie auch
jährlich schriftlich darüber unterrich-
ten, ob und wie wir ethische, soziale
und ökologische Belange bei der Ver-
wendung der eingezahlten Beiträge
und der uns zugeflossenen staatlichen
Zulagen berücksichtigen. Im Rahmen
der jährlichen Information nach Satz 1
wird Ihnen der für Sie aktuell gültige
Rentenfaktor (vgl. § 1 Abs. 1.1) auf
Basis der zu diesem Zeitpunkt auf-
sichtsrechtlich gültigen, anerkannten
Rechnungsgrundlagen nach dem für
den Rentenbeginn dargestellten Ver-
fahren mitgeteilt.
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§ 17 Welche Bedeutung hat der
Versicherungsschein?

Den Inhaber des Versicherungsscheins
können wir als berechtigt ansehen,
über die Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag zu verfügen, insbesonde-
re Leistungen in Empfang zu nehmen.
Wir können aber verlangen, dass uns
der Inhaber des Versicherungsscheins
seine Berechtigung nachweist.

§ 18 Was gilt für Mitteilungen, die
sich auf das Versicherungs-
verhältnis beziehen?

1. Mitteilungen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen, sollen stets
schriftlich erfolgen. 
2. Eine Änderung Ihrer Postanschrift
müssen Sie uns unverzüglich mitteilen.
Andernfalls können für Sie Nachteile
entstehen, da eine an Sie zu richtende
Willenserklärung mit eingeschriebe-
nem Brief nur an Ihre uns zuletzt
bekannte Wohnung abgesandt wer-
den kann; in diesem Fall gilt unsere
Erklärung drei Tage nach Absendung
des eingeschriebenen Briefes als zuge-
gangen.
3. Bei Änderung Ihres Namens gilt
Absatz 2 entsprechend.
4. Wenn Sie sich für längere Zeit
außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, sollten Sie uns,
auch in Ihrem Interesse, eine im Inland
ansässige Person benennen, die
bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen
für Sie entgegenzunehmen (Zustel-
lungsbevollmächtigter).

§ 19 Wer erhält die 
Versicherungsleistung?

1. Die Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag erbringen wir an Sie als
unseren Versicherungsnehmer. Wer-
den nach Ihrem Tod Leistungen fällig,
erbringen wir diese an Ihre Erben,
soweit Sie uns keine andere Person als
Bezugsberechtigten benannt haben.
Dieses Bezugsrecht können Sie jeder-
zeit widerrufen; nach Ihrem Tod kann
es nicht mehr widerrufen werden.
2. Die Einräumung und der Widerruf
eines Bezugsrechtes sind uns gegen -
über nur und erst dann wirksam,
wenn sie uns von Ihnen schriftlich
angezeigt worden sind.
3. Die Abtretung von Forderungen
und Rechten aus dem Versicherungs-
vertrag sowie seine Verpfändung sind
ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist
ferner jede sonstige Übertragung von
Forderungen oder Eigentumsrechten
aus dem Vertrag an Dritte, wie z. B.
die Einräumung von Bezugsrechten
zugunsten Dritter – mit Ausnahme von
Bezugsrechten nach Absatz 1.

§ 20 Wie werden die 
Abschluss- und Vertriebs -
kosten verrechnet?

1. Durch den Abschluss von Versiche-
rungsverträgen entstehen Kosten.
Diese sog. Abschluss- und Vertriebs-
kosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung
über die Rechnungslegung von Versi-
cherungsunternehmen, RechVersV)
sind bereits pauschal bei der Beitrags-
kalkulation entsprechend § 10 Abs. 4
berücksichtigt und werden daher nicht
gesondert in Rechnung gestellt.

2. Für Ihren Versicherungsvertrag ist
das Verrechnungsverfahren nach § 4
der Deckungsrückstellungsverordnung
maßgebend. Hierbei werden die Bei -
träge zur Tilgung der Abschlusskosten
herangezogen, soweit die Beiträge
nicht für Leistungen im Versicherungs-
fall, Kosten des Versicherungsbetriebs
in der jeweiligen Versicherungsperiode
und für die Bildung einer Deckungs-
rückstellung aufgrund von § 25 Abs. 2
RechVersV in Verbindung mit § 169
Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) bestimmt sind. Der auf diese
Weise zu tilgende Betrag ist nach der
Deckungsrückstellungsverordnung auf
4 % der von Ihnen während der Lauf-
zeit des Vertrages zu zahlenden Bei -
träge beschränkt. Bei vereinbartem
Fondsgebundenen Verrentungskapital
erfolgt durch das beschriebene Verfah-
ren bis zur vollständigen Tilgung der
Abschlusskosten eine reduzierte Zu -
führung zum Fondsgebundenen Ver-
tragsteil.
3. Das beschriebene Verrechnungsver-
fahren hat wirtschaftlich zur Folge,
dass in der Anfangszeit Ihrer Versiche-
rung nur geringe Beträge zur Bildung
der beitragsfreien Versicherungsleis -
tungen, für einen Kapitalwert zur
Übertragung oder für einen Rück-
kaufs wert vorhanden sind, mindestens
jedoch die in § 10 genannten Beträge.
Nähere Informationen können Sie der
Wertetabelle entnehmen.
4. Außerdem ermöglicht das beschrie-
bene Verrechnungsverfahren dem Ver-
sicherer eine verursachungsorientierte
Belastung der Geschäftsjahre mit
Abschlussaufwendungen und damit
auch eine entstehungsgerechte Über-
schussbeteiligung der Verträge. Das
Verfahren berührt auch nicht die sich
aus dem Versicherungsvertrag erge-
benden Rechte und Pflichten.

§ 21 Welche Kosten stellen 
wir Ihnen gesondert in 
Rechnung?

1. Falls aus besonderen, von Ihnen ver-
anlassten Gründen ein zusätzlicher
Verwaltungsaufwand verursacht wird,
stellen wir die in solchen Fällen durch-
schnittlich entstehenden Kosten als
pauschalen Abgeltungsbetrag geson-
dert in Rechnung.
Eine abschließende Aufstellung der
gesondert in Rechnung zu stellenden
Kosten können Sie dem unter Absatz 2
aufgeführten Kostenverzeichnis ent-
nehmen. Die darin genannten Beträge
können wir mit dem Deckungskapital,
den laufenden, jährlich gutzuschrei-
benden Überschussanteilen oder mit
fälligen Leistungen verrechnen, von
Ihrem Konto abbuchen oder bei Ihnen
anfordern.
Zum Zwecke der Abbuchung sind wir
ermächtigt, die Kosten von dem Giro-
konto, von dem auch der Beitragsein-
zug erfolgt, durch Lastschrift einzuzie-
hen. Diese Einzugsermächtigung kön-
nen Sie jederzeit widerrufen.
2. Kostenverzeichnis
– Ausstellung einer Ersatzurkunde für

den Versicherungsschein: 10 EUR
– Bearbeitung von Rückläufern im

Lastschriftverfahren bei unzurei-
chender Kontendeckung: 5 EUR
zuzüglich der dabei von dritter Seite
in Rechnung gestellten Kosten

– Adressermittlungen: 20 EUR
– Schriftliche Mahnung bei Nichtzah-

lung von Folgebeiträgen: 20 EUR
– Kostenpflichtiges SWITCH oder

SHIFT (vgl. § 8): 50 EUR
– Durchführung von Vertragsände-

rungen ohne Rechtsanspruch des
Versicherungsnehmers: 30 EUR

3. Sofern Sie uns nachweisen, dass die
dem pauschalen Abgeltungsbetrag zu
Grunde liegenden Annahmen in Ihrem
Fall entweder dem Grunde nach nicht
zutreffen oder der Höhe nach wesent-
lich niedriger zu beziffern sind, entfällt
der Abgeltungsbetrag bzw. wird – im
letzteren Falle – entsprechend herab-
gesetzt. Dies gilt nicht für die Ausstel-
lung einer Ersatzurkunde für den Versi-
cherungsschein.

§ 22 Wie erfolgt die Überschuss -
beteiligung?

1. Grundsätze und Maßstäbe für
die Überschussbeteiligung der
Versicherungsnehmer

Wir beteiligen Sie und die anderen
Versicherungsnehmer gemäß § 153
des Versicherungsvertragsgesetzes
(VVG) an den Überschüssen und
Bewertungsreserven (Überschussbetei-
ligung). Die Überschüsse werden nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches ermittelt und jährlich im Rahmen
unseres Jahresabschlusses festgestellt.
Die Bewertungsreserven werden dabei
im Anhang des Geschäftsberichtes
ausgewiesen. Der Jahresabschluss wird
von einem unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer geprüft und ist unserer
Aufsichtsbehörde einzureichen.
a) Die Überschüsse stammen im

Wesentlichen aus den Erträgen der
Kapitalanlagen des konventionellen
Vertragsteils. Von den Nettoerträ-
gen derjenigen Kapitalanlagen, die
für künftige garantierte Versiche-
rungsleistungen vorgesehen sind 
(§ 3 der Verordnung über die Min-
destbeitragsrückerstattung in der
Lebensversicherung), erhalten Sie
insgesamt mindestens den in dieser
Verordnung genannten Prozentsatz
(90 % in der derzeitigen Fassung)
der Kapitalerträge vermindert um
die Direktgutschrift aus Kapitalerträ-
gen und die rechnungsmäßigen
Zinsen, die zur Finanzierung der
garantierten Versicherungsleistun-
gen benötigt werden (§ 1 Absatz 2
der Verordnung). Die verbleibenden
Mittel verwenden wir für die Über-
schussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer. 
Weitere Überschüsse entstehen,
wenn Sterblichkeit und Kosten
niedriger sind, als bei der Tarifkalku-
lation angenommen. Darüber hin-
aus können Überschüsse auch aus
Kostenerstattungen der Kapitalanla-
gegesellschaften in Abhängigkeit
von den jeweiligen Fonds anfallen.
An allen diesen Überschüssen wer-
den Sie als Versicherungsnehmer im
Rahmen der oben genannten Ver-
ordnung angemessen beteiligt.

b) Die verschiedenen Versicherungsar-
ten tragen unterschiedlich zum
Überschuss bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu
Gruppen zusammengefasst.

Gewinngruppen bilden wir bei-
spielsweise, um das versicherte Risi-
ko, wie das Langlebigkeits- oder
Todesfallrisiko, zu berücksichtigen.
Die Verteilung des Überschusses für
die Versicherungsnehmer auf die
einzelnen Gruppen orientiert sich
daran, in welchem Umfang sie zu
seiner Entstehung beigetragen
haben. Den Überschuss führen wir
der Rückstellung für Beitragsrücker-
stattung zu, soweit er nicht in Form
der sogenannten Direktgutschrift
bereits unmittelbar den überschuss -
berechtigten Versicherungen gut-
geschrieben wird. Diese Rückstel-
lung dient dazu, Ergebnisschwan-
kungen im Zeitablauf zu glätten. Sie
darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer verwendet werden.
Nur ausnahmsweise können wir die
Rückstellung im Interesse der Versi-
cherungsnehmer auch zur Abwen-
dung eines drohenden Notstandes,
zum Ausgleich unvorhersehbarer
Verluste oder – sofern die Rech-
nungsgrundlagen aufgrund einer
unvorhersehbaren und nicht nur
vorübergehenden Änderung der
Verhältnisse angepasst werden
müssen – zur Erhöhung der
Deckungsrückstellung heranziehen
(§ 56a Versicherungsaufsichtsge-
setz). Hierfür benötigen wir die
Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

c) Die Höhe der Überschussbeteili-
gung hängt von vielen Einflüssen
ab. Diese sind – allein schon wegen
der langen Vertragslaufzeit – nicht
vorhersehbar und von uns nur
begrenzt beeinflussbar. 
Wichtigster Einflussfaktor ist dabei
die Zinsentwicklung des Kapital-
marktes. Aber auch die Entwicklung
der versicherten Risiken und der
Kosten ist von Bedeutung. Künftige
Überschussbeteiligungen können
somit nicht garantiert werden; bei
extrem ungünstiger Entwicklung
der Einflussfaktoren oder bei
gesetzlich oder aufsichtsbehördlich
angeordneter Reservestärkung
(Nachreservierung) aufgrund nicht
mehr gültiger Rechnungsrundlagen
(Zins, Langlebigkeit) kann auch die
gesamte Überschussbeteiligung
entfallen.

d) Bewertungsreserven entstehen,
wenn der Marktwert der Kapitalan-
lagen über dem Wert liegt, mit dem
die Kapitalanlagen in der Bilanz aus-
gewiesen sind. Die Bewertungsre-
serven sorgen für Sicherheit und
dienen dazu, kurzfristige Ausschlä-
ge an den Kapitalmärkten auszu-
gleichen. Ein Teil der Bewertungsre-
serven fließt den Versicherungsneh-
mern gemäß § 153 Abs. 3 Versiche -
rungsvertragsgesetz (VVG) unmittel-
bar zu. Hierzu wird die Höhe der
Bewertungsreserven jährlich neu
ermittelt. Der so ermittelte Wert
wird den Verträgen nach dem in der
Überschussdeklaration im
Geschäftsbericht beschriebenen
Verfahren zugeordnet. Bei Beendi-
gung der Ansparphase (durch Tod,
Kündigung oder Erleben des verein-
barten Rentenbeginns) teilen wir
den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrer Versiche-
rung anteilig gemäß § 153 Abs. 3
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Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
zu. Nach derzeitigem Gesetzesstand
beträgt der Anteil des Versiche-
rungsnehmers gemäß § 153 Abs. 3
VVG 50 %. Aufsichtsrechtliche
Regelungen zur Kapitalausstattung
haben Vorrang gegenüber der
Beteiligung der Versicherungsneh-
mer.

2. Grundsätze und Maßstäbe für
die Überschussbeteiligung Ihres
Vertrages

Die Bestandsgruppe und den Gewinn-
verband, unter denen wir Ihre Versi-
cherung führen, entnehmen Sie bitte
dem Versicherungsschein. In Abhän-
gigkeit von dieser Zuordnung kann
Ihre Versicherung jährlich Überschuss -
anteile erhalten. Wir veröffentlichen
die Überschussanteilsätze in unserem
Geschäftsbericht, den Sie bei uns
anfordern können.

2.1 Überschussanteile vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn

a) Grundüberschussanteile
Bei Versicherungen mit laufender Bei-
tragszahlung kann die einzelne Versi-
cherung erstmalig zum Versicherungs-
beginn letztmalig zu Beginn der letz-
ten Periode der vereinbarten Beitrags -
zahlungsdauer einen Grundüberschuss-
 anteil in Prozent des Gewinn berech-
tigten Beitrages erhalten, sofern ein
entsprechender Grundüberschussan-
teil im Geschäftsbericht festgelegt
wurde. Der Grundüberschussanteil ist
dabei nur insoweit verdient, wie
Beiträge für die laufenden Perioden
gezahlt wurden.
Der Gewinn berechtigte Beitrag ist der
zu zahlende Bruttobeitrag.

b) Kostenüberschussanteile
Bei Versicherungen mit laufender Bei-
tragszahlung kann die einzelne Versi-
cherung erstmalig nach Ablauf einer
Wartefrist von einem Jahr (zuzüglich
möglichem Rumpfversicherungsjahr)
zu Beginn des zweiten Versicherungs-
jahres und letztmalig zu Beginn des
letzten Versicherungsjahres einen
Kostenüberschussanteil in Prozent des
Gewinn berechtigten Beitrages erhal-
ten, sofern ein entsprechender
Kostenüberschussanteil im Geschäfts-
bericht festgelegt wurde. Der Kosten-
überschussanteil ist dabei nur insoweit
verdient, wie Beiträge für das abgelau-
fene Versicherungsjahr gezahlt wur-
den.
Der Gewinn berechtigte Beitrag ist die
Summe der im abgelaufenen Versiche-
rungsjahr gezahlten Bruttobeiträge.

c) Zinsüberschussanteile
Die einzelne Versicherung kann erst-
malig nach Ablauf einer Wartefrist von
zwei Jahren zum Ende des dritten Ver-
sicherungsjahres sowie letztmalig bei
Ablauf der Aufschubzeit (Rentenbe-
ginn) einen Zinsüberschussanteil in
Prozent des maßgeblichen Guthabens
erhalten. Dabei wird der Zinsüber-
schussanteil für ein mögliches Rumpf-
versicherungsjahr vor dem Rentenbe-
ginn anteilig zugeteilt.
Das maßgebliche Guthaben ist das
konventionelle Deckungskapital zu
Beginn des abgelaufenen Versiche-
rungsjahres bzw. Rumpfversicherungs-
jahres.

d) Fondsüberschussanteile (nur bei
Vereinbarung einer Fondsge-
bundenen Rentenversicherung)

Die einzelne Versicherung kann erst-
malig nach Ablauf einer Wartefrist von
zwei Jahren zum Ende des dritten Ver-
sicherungsjahres sowie letztmalig bei
Ablauf der Aufschubzeit (Rentenbe-
ginn) einen Fondsüberschussanteil in
Promille des maßgeblichen Guthabens
erhalten. Dabei wird der Fondsüber-
schussanteil für ein mögliches Rumpf-
versicherungsjahr vor dem Rentenbe-
ginn anteilig zugeteilt.
Das maßgebliche Guthaben ist das
Fondsgebundene Deckungskapital am
Ende des abgelaufenen Versicherungs-
jahres bzw. Rumpfversicherungsjahres.

e) Schlussüberschussanteile / Nach-
dividende

Darüber hinaus können ein summen-
und ein zinsabhängiger Schlussüber-
schussanteil sowie eine Nachdividende
fällig werden.
Maßgebend für den summenabhängi-
gen Schlussüberschussanteil sind die
Beitragszahlungsdauer, die Bruttobei-
tragssumme und das konventionelle
Verrentungskapital, für den zinsabhän-
gigen Schlussüberschussanteil die zu
den Zuteilungsterminen des Zinsüber-
schussanteils vorhandenen maßgeben-
den Guthaben für den Zinsüberschuss
und den Ansammlungszins. Bei vorzei-
tiger Beendigung der Versicherung
durch Tod oder Kündigung kann eine
Schlussüberschussbeteiligung in ver-
minderter Höhe fällig werden.
Für die Nachdividende sind die Auf-
schubdauer und die Bruttobeitrags-
summe maßgebend. Bei vorzeitiger
Beendigung der Versicherung durch
Tod oder Kündigung wird keine Nach-
dividende fällig.

2.2 Überschuss-Systeme vor dem
vereinbarten Rentenbeginn

a) Überschuss-System Ansammlung
Die jährlichen Überschüsse werden
verzinslich angesammelt. Zum Renten-
beginn werden die gegebenenfalls fäl-
lig werdenden Schlussüberschussantei-
le und die mögliche Nachdividende
sowie ein vorhandenes Ansammlungs-
guthaben mit dem dann gültigen Ren-
tenfaktor verrentet.
Bei Tod der versicherten Person wird
das gebildete Ansammlungsguthaben
ausgezahlt.

b) Überschuss-System Fondsanlage
Die jährlichen Überschüsse werden –
nicht nur bei Vereinbarung einer
Fondsgebundenen Rentenversiche-
rung – in die ausgewählten Fonds
investiert. Der Kauf der Fondsanteile
erfolgt zum entsprechenden Ausgabe-
preis. Zum Rentenbeginn werden die
gegebenenfalls fällig werdenden
Schlussüberschussanteile und die
mögliche Nachdividende sowie der
Geldwert eines vorhandenen Fonds-
guthabens mit dem dann gültigen
Rentenfaktor verrentet.
Bei ausschüttenden Fonds werden die
Ausschüttungsbeträge unverzüglich
und kostenfrei zum Rücknahmepreis
der Fondsanteile wiederangelegt.
Für SWITCH und SHIFT gelten die
Regelungen des § 8 Abs. 2.
Die Erträge der im Fondsgebundenen
Überschussguthaben enthaltenen

Fonds verwenden wir, analog dem
Fondsgebundenen Deckungskapital
bei Fondsgebundenen Rentenversiche-
rungen, wie in § 8 Abs. 2 Buchstabe e
beschrieben.
Bei Tod der versicherten Person wird
das mit dem Rücknahmepreis bewer-
tete Fondsguthaben ausgezahlt.

c) Überschuss-System Schluss-Bonus
Anstelle eines Zinsüberschussanteils
wird ein erhöhter Schlussüberschuss -
anteil gewährt. Die restlichen jährli-
chen Überschüsse werden – nicht nur
bei Vereinbarung einer Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung – in die aus-
gewählten Fonds investiert. Der Kauf
der Fondsanteile erfolgt zum entspre-
chenden Ausgabepreis. Zum Renten-
beginn werden die gegebenenfalls fäl-
lig werdenden erhöhten Schlussüber-
schussanteile und die mögliche
Nachdividende sowie der Geldwert
eines vorhandenen Fondsguthabens
mit dem dann gültigen Rentenfaktor
verrentet.
Bei ausschüttenden Fonds werden die
Ausschüttungsbeträge unverzüglich
und kostenfrei zum Rücknahmepreis
der Fondsanteile wiederangelegt.
Für SWITCH und SHIFT gelten die
Regelungen des § 8 Abs. 2.
Die Erträge der im Fondsgebundenen
Überschussguthaben enthaltenen
Fonds verwenden wir, analog dem
Fondsgebundenen Deckungskapital
bei Fondsgebundenen Rentenversiche-
rungen, wie in § 8 Abs. 2 Buchstabe e
beschrieben.
Bei Tod der versicherten Person wird
das mit dem Rücknahmepreis bewer-
tete Fondsguthaben ausgezahlt.

2.3 Überschuss-Systeme und Über-
schussanteile in der Rentenbe-
zugszeit

Bis zum vereinbarten Rentenbeginn
haben Sie die Möglichkeit, sich für
eines der nachfolgenden Überschuss-
Systeme zu entscheiden:

a) Überschuss-System Bonusrente
Die einzelne Versicherung kann jährli-
che Überschussanteile in Form eines
Zins- und eines Rentenüberschussan-
teils zu Beginn eines jeden Versiche-
rungsjahres in Prozent des maßgebli-
chen Guthabens erhalten. Maßgebli-
ches Guthaben ist das konventionelle
Deckungskapital zu Beginn des Versi-
cherungsjahres. Die jährlichen Über-
schussanteile werden sofort in zusätzli-
che beitragsfreie Rentenleistungen
nach den zum jeweiligen Zuteilungs-
termin gültigen Festlegungen für einen
Neuabschluss bei der PBV Lebens ver -
sicherung AG umgewandelt.

b) Überschuss-System Steigende
Gewinnrente
Erhöhung der Rentenzahlungen der
Altersrente in Form einer zusätzlichen
beitragsfreien Rente (Gewinnrente),
die sich jährlich zum Termin des verein-
barten Beginns der Rentenzahlungen
um den deklarierten Steigerungspro-
zentsatz erhöht und die zusammen
mit den vereinbarten Rentenleistungen
ausgezahlt wird.
Die Höhe der gesamten Gewinnrente
sowie die jährlichen Steigerungen
bestimmen sich aus der zukünftigen
Überschussentwicklung und sind

daher nicht für die gesamte Rentenbe-
zugszeit garantiert.
Vor dem vereinbarten Rentenbeginn
werden wir Sie rechtzeitig über die
Möglichkeit der Wahl des Überschuss-
Systems für den Rentenbezug infor-
mieren.

§ 23 Unter welchen Voraussetzun-
gen können wir Ihre Fonds-
auswahl verändern?

1. Die bei Abschluss Ihrer Versicherung
vorgesehene Auswahl an Fonds kann
während der Laufzeit Ihrer Versiche-
rung Erweiterungen und Änderungen
unterliegen.
2. Treten hinsichtlich eines Ihrer
gewählten Fonds erhebliche Änderun-
gen (siehe Abs. 3) ein, die wir nicht
beeinflussen können, sind wir berech-
tigt, den Fonds durch einen anderen
zu ersetzen. In diesem Fall werden Sie
von uns schriftlich benachrichtigt, mit
der Bitte, innerhalb von 30 Tagen
einen Fonds zu benennen, der an die
Stelle des zu ersetzenden Fonds treten
soll. Benennen Sie innerhalb der
gesetzten Frist keinen Fonds, werden
wir in den Fonds der neuen verfügba-
ren Auswahl umschichten und zukünf-
tig investieren, der nach Meinung des
Verantwortlichen Aktuars dem ge -
schlossenen Fonds vom Anlageprofil
her am nächsten liegt. Diesen Fonds
und den Fondswechselstichtag werden
wir Ihnen in unserer Mitteilung benen-
nen.
3. Als erhebliche Änderungen gelten
insbesondere
– die Verschmelzung eines von Ihren

gewählten Fonds mit anderen
Fonds bzw. die Schließung oder
Auflösung eines von Ihnen gewähl-
ten Fonds durch die von uns beauf-
tragte Kapitalanlagegesellschaft

– die erhebliche Vertragspflichtverlet-
zung bzw. die Einstellung des Ver-
triebes oder der Verlust der Zulas-
sung für den Vertrieb von Invest-
mentanteilen der von uns beauf -
tragten Kapitalanlagegesellschaft.

4. Eine erhebliche Änderung ist auch
dann gegeben, wenn ein von Ihnen
gewählter Fonds Auswahlkriterien
nicht mehr erfüllt, von denen wir die
Aufnahme eines Fonds in die verfüg-
bare Auswahl üblicherweise abhängig
machen. In diesem Fall können wir
den Fonds mit Zustimmung des Ver-
antwortlichen Aktuars ersetzen.
Als Bedingungen für eine solche Erset-
zung gelten insbesondere
– eine beträchtliche Unterschreitung

der Fondsentwicklung im Vergleich
zum Marktdurchschnitt oder eine
Verschlechterung bzw. ein Wegfall
von Ratings oder der Austausch des
Fondsmanagers eines von Ihnen
gewählten Fonds,

– eine erhebliche Veränderung in der
Anlagestrategie oder der Anlage -
politik der von uns beauftragten
Kapitalanlagegesellschaft sowie

– eine Veränderung der Rahmenbe-
dingungen eines von Ihnen gewähl-
ten Fonds derart, dass dieser Fonds
von der von uns beauftragten Kapi-
talanlagegesellschaft nicht mehr zu
den bei Aufnahme dieses Fonds in
das Fondsangebot vereinbarten
Rahmenbedingungen angeboten
wird.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne. Unsere Service-Nummer ist: 0 2103 - 34 66 60. Seite 8 von 16



§ 24 Welches Recht und welche
Sprache werden bei Ihrem
Vertrag angewendet?

1. Auf Ihren Vertrag findet das Recht
der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.
2. Die Vertragsgestaltung der Versiche-
rung sowie die Kommunikation
während der Laufzeit des Vertrages
erfolgen in deutscher Sprache.

§ 25 Wo ist der Gerichtsstand?

1. Für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen uns bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit nach unse-
rem Sitz oder der für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Es ist auch das Gericht örtlich
zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit
der Klageerhebung Ihren Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen,
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
2. Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen Sie müssen bei dem
Gericht erhoben werden, das für Ihren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist.
3. Verlegen Sie nach Vertragsabschluss
Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt in das Ausland, ist
das Gericht örtlich zuständig, in des-
sen Bezirk wir unseren Sitz haben.

§ 26 Unter welchen Voraussetzun-
gen können Teile der vorste-
henden Bedingungen geän-
dert werden?

1. Nach § 164 VVG sind wir berech-
tigt, eine unwirksame Bestimmung des
Vertrages rückwirkend durch eine
neue Regelung zu ersetzen, sofern die
Unwirksamkeit durch eine höchstrich-
terliche Entscheidung oder einen
bestandskräftigen Verwaltungsakt der
Kartell- oder Aufsichtsbehörde festge-
stellt worden und die Ersetzung zur
Fortführung des Vertrages notwendig
ist oder wenn das Festhalten an dem
Vertrag ohne neue Regelung für eine
Vertragspartei auch unter Berücksichti-
gung der Interessen der anderen Ver-
tragspartei eine unzumutbare Härte
darstellen würde. Die neue Regelung
muss unter Wahrung des Vertragsziels
die Belange der Versicherungsnehmer
angemessen berücksichtigen. 
2. Änderungen nach Absatz 1 werden
zwei Wochen, nachdem wir Ihnen die
neue Regelung und die hierfür maß-
geblichen Gründe mitgeteilt haben,
Vertragsbestandteil.

§ 27 Besondere Bedingungen für
die planmäßige Erhöhung
von Beiträgen und Leistun-
gen ohne erneute Gesund-
heitsprüfung

1. Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich
die Beiträge und die Versicherungs -
leistungen?
a) Die Erhöhungen des Beitrages und

der Versicherungsleistungen erfol-
gen jeweils zum Jahrestag des Ver-
sicherungsbeginns.

b) Sie erhalten rechtzeitig vor dem
Erhöhungstermin eine Mitteilung
über die Erhöhung. Der Versiche-
rungsschutz aus der jeweiligen
Erhöhung beginnt am Erhöhungs-
termin.

2. Wonach errechnen sich die erhöh-
ten Versicherungsleistungen?
Die Erhöhung der Versicherungsleis -
tungen errechnet sich nach dem am
Erhöhungstermin erreichten rech-
nungsmäßigen Alter der versicherten
Person(en), der restlichen Beitragszah-
lungsdauer und einem eventuell ver-
einbarten Beitragszuschlag. Das rech-
nungsmäßige Alter wird bei Versiche-
rungsbeginn als Differenz zwischen
dem Kalenderjahr des Versicherungs-
beginns und dem Geburtsjahr des Ver-
sicherten berechnet und dann jeweils
zu den Jahrestagen des Versicherungs-
beginns erhöht.
Die Erhöhungen der Versicherungsleis -
tungen werden nach anerkannten 
versicherungsmathematischen
Grundsätzen berechnet.
Dabei können wir die Rechnungs-
grundlagen zu Grunde legen, die wir
beim Abschluss Ihrer Versicherung
oder bei der letzten Erhöhung ange-
setzt haben oder die wir am
Erhöhungstermin für einen Neuab-
schluss vergleichbarer Versicherungen
bei der PBV Lebensversicherung AG
ansetzen. Im Falle des nachträglichen
Einschlusses der planmäßigen
Erhöhung von Beiträgen und Leistun-
gen oder von Zusatzleistungen können
auch die zum Einschlusstermin ange-
setzten Rechnungsgrundlagen zu
Grunde gelegt werden.
Andere Rechnungsgrundlagen als bei
der letzten Erhöhung können wir nur
dann zu Grunde legen, wenn zum
Erhöhungstermin für einen Neuab-
schluss vergleichbarer Versicherungen
bei der PBV Lebensversicherung AG
aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stel-
lungsnahmen der allgemein anerkann-
ten Berufsvereinigung der Aktuare
andere Rechnungsgrundlagen für die
Berechnung des Deckungskapitals 
gelten.
Sofern wir bei einer Erhöhung andere
Rechnungsgrundlagen als bei der letz-
ten Erhöhung bzw. bei Vertragsab-
schluss verwenden, werden wir Sie
hierüber informieren. In diesem Fall
werden wir Sie auch auf das Wider-
spruchsrecht nach Absatz 4 hinweisen.
Bei Vereinbarung einer Fondsgebunde-
nen Rentenversicherung werden die
planmäßigen Beitragserhöhungen im
gleichen Verhältnis dem konventionel-
len und Fondsgebundenen Vertragsteil
zugeführt, wie die Beiträge vor dem
Erhöhungstermin. Aus dem erhöhten
Beitrag des konventionellen Vertrags-
teils werden die neuen garantierten
Leistungen derart bestimmt, dass die
bisherigen Verhältnisse untereinander
erhalten bleiben. Sollte das garantierte
Verrentungskapital im ersten Berech-
nungsschritt unterhalb der Beitragser-
haltsgarantie (vgl. § 1 Abs. 1.4) liegen,
erfolgt eine Anpassung des garantier-
ten Verrentungskapitals an die Bei-
tragserhaltsgarantie. Zum Ausgleich
wird die Beitragszuführung zum
Fondsgebundenen Vertragsteil nach
anerkannten versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen angepasst.
Im Übrigen gelten die vertraglichen
Vereinbarungen der im Versicherungs-
schein aufgeführten Leistungsverein-
barungen.

3. Welche sonstigen Bestimmungen
gelten für die Erhöhung der Versiche-
rungsleistungen?
a) Alle im Rahmen des Versicherungs-

vertrages getroffenen Vereinbarun-
gen, auch die Bezugsrechtsverfü-
gung, erstrecken sich ebenfalls auf
die Erhöhung der Versicherungsleis -
tungen. Die Verteilung der auf die
Beitragserhöhung entfallenden Ab -
schluss- und Vertriebskosten 
(vgl. § 10 Abs. 4) beginnt zum
Erhöhungs termin.

b) Die Erhöhung der Versicherungs -
leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag setzt die Fristen, die in den
§ 12 (Verletzung der Anzeigepflicht)
und § 14 (Selbsttötung) dieser
Bedingungen genannt werden,
nicht erneut in Lauf.

4. Wann wird die Erhöhung des Beitra-
ges und Leistungen ausgesetzt?
a) Die Erhöhung entfällt rückwirkend,

wenn Sie ihr bis zum Ende des
ersten Monats nach dem
Erhöhungstermin widersprechen
oder den ersten erhöhten Beitrag
nicht innerhalb von zwei Monaten
nach dem Erhöhungstermin zahlen.

b) Unterbliebene Erhöhungen können
Sie mit unserer Zustimmung nach-
holen.

c) Sollten Sie mehr als zweimal hinter-
einander von der Erhöhungsmög-
lichkeit keinen Gebrauch machen,
so erlischt Ihr Recht auf weitere
Erhöhungen; es kann jedoch mit
unserer Zustimmung neu begründet
werden.

d) Die Erhöhung wird ausgesetzt,
wenn der jährliche Beitrag vor
Erhöhung nicht geringer ist als der
Höchstbetrag für den Sonderausga-
benabzug gemäß § 10a Abs. 1 Ein-
kommensteuergesetz (EStG).

e) Die Erhöhung wird ausgesetzt,
wenn mit dem erhöhten Beitrag
nach den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation die Beitrags-
erhaltsgarantie (vgl. § 1 Abs. 1.4)
nicht mehr gewährleistet werden
kann.
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– Lebensversicherung mit Orien-
tierung Risikovorsorge (Kapital-
lebensversicherung, Fonds-
gebundene Kapitallebensversi-
cherung bzw. Risiko lebens -
ver sicherung)

– Lebensversicherung mit Orientie-
rung Altersvorsorge (Rentenver-
sicherung, Fondsgebundene Ren-
tenversicherung bzw. Sofortbe-
ginnende Rentenversicherung)

– Todesfallversicherung
– Rentenversicherung im Sinne

von § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch stabe b
Einkommensteuergesetz (EStG)
(Rentenversicherung bzw. Fonds-
gebundene Rentenversicherung)

– Rentenversicherung/Fonds-
gebundene Rentenversicherung
mit Deckungskapitalauszahlung
bei Tod während der Aufschub-
zeit als Altersvorsorgevertrag im
Sinne des Altersvorsorgeverträ-
ge-Zertifizierungsgesetzes (Alt-
ZertG)

– Unfall-Todesfall-Zusatzleistun-
gen/Berufsunfähigkeits-Zusatz -
leistungen/Erwerbsminderungs-
Zusatzleistungen zu Altersvor-
sorgeverträgen im Sinne des
Altersvorsorgeverträge-Zertifi-
zierungsgesetzes (AltZertG)

Informationen zur Überschuss-
ermittlung und -beteiligung

Charakteristisch für die Lebensversiche-
rung sind die langfristigen Garan tien.
Garantiert werden über eine lange Ver-
tragslaufzeit hinweg die vereinbarten
Versicherungsleistungen bei gleich blei-
benden Beiträgen. Für Fondsgebunde-
ne Versichertenguthaben kann die
Höhe der Leistungen im Erlebensfall je -
doch nicht garantiert werden, da die
Wertentwicklung der gewählten Fonds
nicht vorhersehbar ist.
Die Ihnen gegebenen Garantien erfor-
dern von uns eine vorsichtige Tarifkal-
kulation. Wir müssen ausreichend Vor-
sorge treffen für Veränderungen der
Kapitalmärkte (ausgenommen Fonds-
gebundene Versichertenguthaben),
eine ungünstige Entwicklung der versi-
cherten Risiken und der Kosten. Unse-
re vorsichtigen Annahmen bezüglich
der Kapitalanlagenverzinsung sowie
der Entwicklung der versicherten Risi-
ken und der Kosten führen zu Über-
schüssen und Bewertungsreserven, an
denen wir Sie gemäß § 153 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) beteiligen.
Die jährliche Überschussbeteiligung
wird je nach vereinbartem Überschuss-
System verwendet.
Im Folgenden möchten wir Ihnen die
wichtigsten Schritte von der Entste-
hung der Überschüsse bis zu deren
Verteilung auf die einzelnen Versiche-
rungen etwas ausführlicher erläutern.

Wie entstehen die Überschüsse
und Bewertungsreserven?

Überschüsse erzielen wir in der Regel
aus dem Kapitalanlage-, dem Risiko-
und dem Kostenergebnis. Die Über-
schüsse sind umso größer, je erfolgrei-
cher unsere Kapitalanlagepolitik ist, je

weniger Versicherungsfälle eintreten
und je sparsamer wir wirtschaften.

– Kapitalanlageergebnis (ausge-
nommen Fondsgebundene
 Versichertenguthaben)

Ein Teil des Überschusses stammt bei
Versicherungen mit Kapitalbildung
(Kapitallebens- und Rentenversiche-
rungen) aus den Erträgen der Kapital-
anlagen. Damit wir unsere Verpflich-
tungen aus den Versicherungsverträ-
gen jederzeit erfüllen können, müssen
wir eine Deckungsrückstellung bilden
und Mittel in entsprechender Höhe
anlegen (z. B. in festverzinslichen
Wertpapieren, Hypotheken, Darlehen,
Aktien und Immobilien). Dies überwa-
chen unser Verantwortlicher Aktuar
und unser Deckungsstock-Treuhänder.
Bei der Berechnung der Deckungs-
rückstellung wird der vereinbarte
Garantiezinssatz (max. 2,25%) zu
Grunde gelegt. Dies bedeutet, dass
sich die Vermögenswerte mindestens
in dieser Höhe verzinsen müssen. In
der Regel übersteigen die Kapitalerträ-
ge den vereinbarten Garantiezins, da
wir das Vermögen nach den Prinzipien
möglichst großer Rentabilität und
Sicherheit anlegen. Außerdem beach-
ten wir den wichtigen Grundsatz der
Mischung und Streuung. Dadurch las-
sen sich bei gleichem Risiko höhere
Renditen erzielen, weil sich Ertrags-
schwankungen teilweise untereinan-
der ausgleichen.
Auf das Kapitalanlageergebnis wirken
sich natürlich auch die Aufwendungen
für das Management der Kapitalanla-
gen, Abschreibungen, Zuschreibungen
und die Realisierung von Bewertungs-
reserven aus. Kapitalanlagen dürfen
höchstens mit ihren Anschaffungs-
oder Herstellungskosten bewertet wer-
den. Einen Einfluss auf die Bewertung
hat auch, ob wir die Kapitalanlagen
dauerhaft halten wollen (Anlagever-
mögen) oder nur vorübergehend
(Umlaufvermögen). Bei Kapitalanlagen
des Umlaufvermögens ist im Falle
einer Wertminderung überschussmin-
dernd auf den Wert zum Bilanzstich-
tag abzuschreiben. Bei Kapitalanlagen
des Anlagevermögens muss dagegen
nur bei einer voraussichtlich dauerhaf-
ten Wertminderung abgeschrieben
werden. Wurden in der Vergangenheit
Abschreibungen vorgenommen und
steigt der Wert der Kapitalanlagen
wieder, dann ist der Wertansatz in der
Bilanz entsprechend zu erhöhen (sog.
Wertaufholungsgebot). Dieses führt zu
einem höheren Überschuss. Obergren-
ze für diese Zuschreibung sind bei bei-
den Vermögensarten die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten. Auch
dies ist eine Ausprägung des Vorsichts -
prinzips.

Wir möchten dies an einem Beispiel
verdeutlichen:

Wenn wir für 100.000 EUR Aktien
einer Gesellschaft gekauft haben,
sind diese in der Bilanz auch dann
mit 100.000 EUR anzusetzen, wenn
sie zum Bilanzstichtag einen Wert
von 150.000 EUR haben, unabhän-
gig davon, ob es sich um Anlage-
oder Umlaufvermögen handelt.
Beträgt der Wert der Ak tien zum

Bilanzstichtag da gegen nur noch
80.000 EUR, dann ist bei Aktien des
Umlaufvermögens dieser Betrag für
den Wertansatz in der Bilanz maß-
geblich. Bei Aktien des Anlagever-
mögens besteht dagegen nur dann
eine Verpflichtung zur Abschrei-
bung auf 80.000 EUR, wenn eine
voraussichtlich dauer hafte Wertmin-
derung vorliegt. Bei vorübergehen-
der Wertminderung können die
Aktien weiterhin mit 100.000 EUR
in der Bilanz ausgewiesen werden.

Wurde eine Abschreibung im Um -
lauf- oder Anlagevermögen auf
80.000 EUR vorgenommen und
steigt der Kurswert der Aktien bis
zum nächsten Bilanzstichtag wieder
auf z. B. 120.000 EUR an, dann ist
eine Zuschreibung von 20.000 EUR
vorzunehmen und in der Bilanz sind
wieder die ur sprüng lichen Anschaf-
 fungskos ten von 100.000 EUR aus-
zuweisen.

Steigt der Wert der Kapitalanlagen
über die Anschaffungskosten hinaus,
entstehen Bewertungsreserven. Diese
bilden einen Puffer, mit dem die Über-
schussbeteiligung für die Kunden auch
in Zeiten schwacher Kapitalmärkte
eine Zeitlang stabil gehalten werden
kann. Bewertungsreserven sorgen für
Sicherheit, weil beispielsweise Kurs-
rückgänge an den Aktienmärkten
nicht sofort auf das Anlageergebnis
durchschlagen. Sie können aber auch
genutzt werden, indem etwa bei nied-
rigen Kapitalmarktzinsen Bewertungs-
reserven aufgelöst und Aktien mit
Kursgewinn verkauft werden. Hierbei
orientieren wir uns an den Erwartun-
gen über die künftige Kapitalmarkt-
entwicklung und dem Ziel, die Über-
schussbeteiligung unserer Kunden
möglichst unabhängig von kurzfris-
 tigen Ausschlägen an den Kapital-
märkten zu halten.

Ein Teil der Bewertungsreserven fließt
den Versicherungsnehmern gemäß
§ 153 Abs. 3 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) unmittelbar zu. Hierzu
wird die Höhe der Bewertungsreserven
jährlich neu ermittelt. Der so ermittelte
Wert wird den Verträgen zugeordnet.
Bei Beendigung der Ansparphase bzw.
des Vertrages (durch Tod, Kündigung
oder Erleben des vereinbarten Renten-
beginns bzw. des Vertragsendes) teilen
wir den für diesen Zeitpunkt aktuell
ermittelten Betrag Ihrer Versicherung
anteilig gemäß § 153 Abs. 3 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) zu. Nach
derzeitigem Gesetzesstand beträgt der
Anteil des Versicherungsnehmers
gemäß § 153 Abs. 3 VVG 50%. Auf-
sichtsrechtliche Regelungen zur Kapi-
talausstattung haben Vorrang gegen -
über der Beteiligung der Versiche-
rungsnehmer.

– Risikoergebnis
Bei der Tarifkalkulation haben wir vor-
sichtige Annahmen über den Eintritt
von Versicherungsfällen zugrunde
gelegt. Dadurch wird sichergestellt,
dass die vertraglichen Leistungen lang-
fristig auch dann noch erfüllt werden
können, wenn sich die versicherten
Risiken ungünstig entwickeln. Ist der
Risikoverlauf dagegen in der Realität

günstiger als kalkuliert, entstehen Risi-
koüberschüsse.

 – Kostenergebnis
Ebenso haben wir auch Annahmen
über die zukünftige Kostenentwicklung
getroffen. Wirtschaften wir sparsamer
als kalkuliert, entstehen Kostenüber-
schüsse.

Darüber hinaus sind bei Fondsgebun-
denen Versichertenguthaben Kosten-
erstattungen durch die Fondsgesell-
schaften in Abhängigkeit von den
jeweiligen Fonds möglich.

Wie werden die Überschüsse und
Bewertungsreserven ermittelt
und festgestellt?

Die Überschüsse und Bewertungsreser-
ven werden nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches ermittelt und
jährlich im Rahmen unseres Jahresab-
schlusses festgestellt. Der Jahresab-
schluss wird von einem unabhängigen
Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unse-
rer Aufsichtsbehörde einzureichen. Die
Bewertungsreserven werden dabei im
Anhang des Geschäftsberichtes ausge-
wiesen.

Wie erfolgt die Überschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer?

Die von uns erwirtschafteten Über-
schüsse kommen zum ganz überwie-
genden Teil den Versicherungsneh-
mern zugute. Der übrige Teil wird an
die Aktionäre ausgeschüttet bzw. den
Rücklagen des Unternehmens zuge-
führt. Eine Rechtsverordnung zu § 81c
des Versicherungsaufsichts gesetzes
legt die Beteiligung der Versicherungs-
nehmer an den Überschüssen fest.
Nach der derzeitigen Fassung der Ver-
ordnung steht den Versicherungsneh-
mern mindestens 90% der Netto -
erträge (Bruttoerträge abzüglich Auf-
wendungen) aus denjenigen Kapital-
anlagen zu, die für künftige Versiche-
rungsleistungen vorgesehen sind und
für die das Versicherungsunternehmen
das Kapitalanlagerisiko trägt. Soweit
die Versicherungsnehmer diese Erträge
nicht über die oben er wähnte Garan-
tieverzinsung erhalten, werden die
Erträge für die Überschussbeteiligung
verwendet. In der Vergangenheit
haben wir regelmäßig einen deutlich
höheren Anteil als 90% der Nettoka -
pitalerträge an unsere Kunden weiter-
gegeben. Für Fondsgebundene Versi-
chertenguthaben tragen Sie selbst das
Anlagerisiko und sind somit zu 100%
an den Nettoerträgen, jedoch auch an
eventuellen Verlusten beteiligt. Auch
an den Überschüssen aus dem Risiko-
und dem Kostenergebnis beteiligen
wir die Versicherungsnehmer nach der
genannten Verordnung in angemesse-
ner Weise. 

Da die verschiedenen Versicherungs -
arten in unterschiedlichem Umfang
zum Überschuss beitragen, fassen wir
gleichartige Versicherungen zu Grup-
pen zusammen. Kriterium für die Bil-
dung einer solchen Gruppe ist vor
allem das versicherte Risiko. Danach
werden z. B. Kapitallebensversicherun-
gen, Rentenversicherungen und Risiko-
versicherungen jeweils eigenen Grup-
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pen zugeordnet. Die Verteilung des
Überschusses auf die einzelnen Grup-
pen orientiert sich daran, wie sie zu
seiner Entstehung beigetragen haben.

Den Überschuss führen wir der Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung zu,
soweit er nicht in Form der sog. Direkt-
gutschrift bereits unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherun-
gen gutgeschrieben wird. Die Rück-
stellung darf grundsätzlich nur für die
Überschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer verwendet werden. Nur
ausnahmsweise können wir die Rück-
stellung im Interesse der Versiche-
rungsnehmer auch zur Abwendung
eines drohenden Notstandes, zum
Ausgleich unvorherseh barer Verluste
oder – sofern die Rechnungsgrundla-
gen aufgrund einer unvorhersehbaren
und nicht nur vorübergehenden Ände-
rung der Verhältnisse angepasst wer-
den müssen – zur Erhöhung der
Deckungsrückstellung heranziehen
(§ 56a Versicherungsaufsichts gesetz).
Hierfür benötigen wir die Zustimmung
der Aufsichtsbehörde. Wie die Bewer-
tungsreserven dient auch diese Rück-
stellung dazu, Ergebnisschwankungen
im Zeitablauf zu glätten, d. h. auch in
Zeiten schwacher Kapitalmärkte die
Überschussbeteiligung für die Kunden
stabil zu halten.

Wie erfolgt die Überschuss 
beteiligung Ihres Vertrages?

Ihre Versicherung erhält Anteile an
den Überschüssen derjenigen Gruppe,
die in Ihrem Versicherungsschein
genannt ist. Die Mittel für die Über-
schussanteile werden bei der Direkt-
gutschrift zu Lasten des Ergebnisses
des Geschäftsjahres finanziert, ansons -
ten der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung entnommen. Die Höhe
der Überschussanteilsätze wird jedes
Jahr vom Vorstand unseres Unterneh-
mens auf Vorschlag des Verantwort-
 lichen Aktuars festgelegt. Wir veröf-
fentlichen die Überschussanteilsätze 
in unserem Geschäftsbericht. Den
Geschäftsbericht können Sie bei uns
jederzeit anfordern.

Die Höhe der künftigen Über-
schussbeteiligung kann nicht
garantiert werden!

Die Höhe der Überschussbeteiligung
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese
sind – allein schon wegen der langen
Vertragslaufzeit – nicht vorhersehbar
und von uns nur begrenzt beeinfluss -
bar. Wichtigster Einflussfaktor ist dabei
die Zinsentwicklung des Kapitalmark-
tes. Aber auch die Entwicklung des
versicherten Risikos und der Kosten
sind von Bedeutung. Die absolute
Höhe der künftigen Überschuss beteili-
gung kann also nicht garantiert wer-
den. Nähere Informationen können Sie
der Wertetabelle entnehmen.
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– Lebensversicherung mit Orien-
tierung Risikovorsorge (Kapital-
lebensversicherung, Fonds -
gebundene Kapitallebensversi-
 cherung bzw. Risikolebens-
versicherung)

– Lebensversicherung mit Orientie-
rung Altersvorsorge (Rentenver-
sicherung, Fondsgebundene Ren-
tenversicherung bzw. Sofortbe-
ginnende Rentenver sicherung)

– Todesfallversicherung
– Rentenversicherung im Sinne

von § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch stabe b
Einkommensteuergesetz (EStG)
(Rentenversicherung bzw. Fonds-
gebundene Rentenversicherung)

– Rentenversicherung/Fonds ge-
 bundene Rentenversicherung
mit Deckungskapitalauszahlung
bei Tod während der Aufschub-
zeit als Altersvorsorgevertrag im
Sinne des Altersvorsorge verträ-
 ge-Zertifizierungsgesetzes (Alt-
ZertG)

– Unfall-Todesfall-Zusatzleistun -
 gen/Berufsunfähigkeits-Zusatz -
leistungen/Erwerbsminderungs-
Zusatzleistungen zu Altersvor-
sorgeverträgen im Sinne des
Altersvorsorgever träge-Zertifi-
zierungsgesetzes (AltZertG)

Bei Ihrer Versicherung handelt es sich
um ein langfristig kalkuliertes Produkt,
bei dem schon bei Vertragsschluss – je
nach Vereinbarung – Garantieleistun-
gen (z. B. bei Tod, Erleben, Invalidität)
fest zugesagt werden. Wir dürfen
diese Leistungsversprechen nur unter
Berücksichtigung angemessener versi-
cherungsmathematischer Annahmen
abgeben. Bei Fondsgebundenen Versi-
cherungen hängt die Höhe der nicht
garantierten Leistungen von der Wert-
entwicklung der zu Grunde liegenden
Fonds ab.
Beiträge und Leistungen werden unter
der Annahme berechnet, dass der Ver-
trag nicht vorzeitig beendet wird. Die
durch eine Kündigung entstehenden
Belastungen für den Bestand müssen
daher von den kündigenden Versiche-
rungsnehmern getragen werden. Wür-
den diese Kosten dagegen allen Versi-
cherungsnehmern in Rechnung ge -
stellt, könnte der Versicherungsschutz
nur ungleich teurer angeboten wer-
den. 
Wesentliches Kriterium ist schließlich
der Gedanke der Risikogemeinschaft.
Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der
Produktkalkulation als auch bei Gestal-
tung und Durchführung des Vertrages
stets darauf achten, dass die Belange
der Gesamtheit der Versicherungsneh-
mer gewahrt werden.

Die Kündigung oder die Beitrags -
freistellung bzw. das Ruhen
 lassen der Beitragszahlung Ihrer
Versicherung ist mit Nachteilen
verbunden.

In der Anfangszeit Ihrer Versicherung
ist nur ein geringer Rück kaufs wert /
Kapital übertragungswert vorhanden.
Der Rückkaufswert /Kapitalübertra-

gungswert erreicht auch in den Folge-
jahren nicht unbedingt die Summe der
eingezahlten Beiträge. Er wird nach
den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik für den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode be -
rechnet, wobei der in den Versiche-
rungsbedingungen vereinbarte Abzug
erfolgt. Bei seiner Kalkulation werden
folgende Umstände berücksichtigt:

– Veränderungen der Risiko-
und Ertragslage

Die Kalkulation von Versicherungs-
produkten basiert darauf, dass die
Risikogemeinschaft sich gleich-
mäßig aus Versicherungsnehmern
mit einem hohen und einem gerin-
geren Risiko zusammensetzt. Da
Personen mit einem geringen Risi-
ko die Risikogemeinschaft eher ver-
lassen als Personen mit einem ho -
hen Risiko, wird in Form eines
 kalkulatorischen Ausgleichs sicher-
gestellt, dass der Risikogemein-
schaft durch die vorzeitige Ver-
tragskündigung kein Nachteil ent-
steht.
Wir kalkulieren im Übrigen so,
dass alle Verträge über ihre Lauf-
zeit hinweg zu den Erträgen bei-
tragen. Diese Erträge fallen in der
Regel erst in späteren Versiche-
rungsjahren an. Vorzeitige Ver-
tragsauflösungen schmälern daher
den tariflich kalkulierten Ertrag.

– Ausgleich für kollektiv gestell-
tes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des
vereinbarten Versicherungsschutzes
Garantien und Optionen. Dies ist
möglich, weil ein Teil des dafür er -
forderlichen Risikokapitals (Sol -
venzmittel) durch den Versicherten-
bestand zur Verfügung gestellt
wird. Bei Neuabschluss eines Ver-
trages partizipiert dieser an bereits
vorhandenen Solvenzmitteln. Wäh -
rend der Laufzeit muss der Vertrag
daher Sol venzmittel zur Verfügung
stellen. Bei Vertragskündigung ge -
hen diese Solvenzmittel dem ver-
bleibenden Be stand verloren und
müssen deshalb im Rahmen des
Abzugs ausge glichen werden. Der
interne Aufbau von Risikokapital ist
regelmäßig für alle Versicherungs-
nehmer die günstigste Finanzie-
rungsmöglichkeit von Optionen
und Garantien, da eine Finanzie-
rung über externes Kapital wesent-
lich teurer wäre.

– Verminderte Kapitalerträge
(nicht bei Fondsgebundenen 
Versicherungen ohne Garantie -
leistungen)

Die Möglichkeit der Kündigung
von Verträgen erfordert das Vor-
halten erhöhter liquider Mittel und
ist ggf. mit der vorzeitigen Liqui-
dierung von Kapitalanlagen ver-
bunden. Unabhängig von Wert-
schwankungen verursacht dies
Aufwand und Ertrags verluste.

Im Falle der Beitragsfreistellung bzw.
beim Ruhen lassen der Beitragszah-
lung gelten vorstehende Ausführun-

gen entsprechend. Ein Abzug wegen
verminderter Kapitalerträge kommt
hier allerdings nicht zum Zuge.
Sofern Sie uns nachweisen, dass die
dem Abzug zugrunde liegenden
Annahmen in Ihrem Fall entweder
dem Grunde nach nicht zutreffen oder
der Abzug wesentlich niedriger zu
beziffern ist, entfällt der Abzug bzw.
wird – im letzteren Falle – entspre-
chend herabgesetzt.
Nähere Informationen zum Rückkaufs-
wert/Kapitalübertragungswert und zu
beitragsfreien Versicherungsleistungen
können Sie der Wertetabelle entneh-
men.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne. Unsere Service-Nummer ist: 0 2103 - 34 66 60. Seite 12 von 16
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Die Verbraucherinformationen gemäß
§ 7 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
sind in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (AVB) enthalten,
soweit diese hier nicht aufgeführt
sind.

Die PBV Lebensversicherung AG mit
Sitz in Hilden und der Anschrift:

PBV Lebensversicherung AG, 
40718 Hilden
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58819 ist
Ihr Vertragspartner.
Sollten Sie Fragen, Wünsche oder
Beschwerden haben, wenden Sie sich
bitte direkt an uns. Gern auch 
telefonisch unter 0 21 03 / 34 66 10.
Die PBV Lebensversicherung AG ist
Mitglied im Verein Versicherungs -
ombudsmann e.V., 
Leipziger Str. 121, 10117 Berlin, 
Telefon 01804/224424 
(0,20 EUR/Anruf),
Fax 01804/224425, 
E-Mail: beschwerde@
versicherungsombudsmann.de. 
Damit haben Sie die Möglichkeit, den
unabhängigen und neutralen
Ombudsmann kostenlos in Anspruch
zu nehmen, wenn Sie mit einer Ent-
scheidung bezüglich Ihres Vertragsver-
hältnisses einmal nicht einverstanden
sein sollten. Die Möglichkeit, den
Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hier-
von unberührt.

Darüber hinaus können sich die Ver-
tragspartner auch an die zuständige
Aufsichtsbehörde, an die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Bereich Versicherungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, wenden, welche die
Tätigkeiten der Versicherungsunter-
nehmen überwacht.

Die PBV Lebensversicherung AG ist
Gesellschafter der PROTEKTOR
Lebensversicherungs-AG, 
Friedrichstraße 191, 10117 Berlin. 
Die PROTEKTOR Lebensversicherungs-
AG ist die Sicherungseinrichtung für
die Lebensversicherer in Deutschland
und damit ein Unternehmen zum
Schutz der Versicherten. 
Sie ist vom Bundesministerium der
Finanzen durch Rechtsverordnung
(„Beleihungs-Rechtsverordnung“) mit
den Aufgaben und Befugnissen des
Sicherungsfonds für die Lebensversi-
cherer betraut worden.

Hinweis zum Begriff der Erwerbs-
minderung

Wir weisen darauf hin, dass der in den
Versicherungsbedingungen verwende-
te Begriff der Erwerbsminderung nicht
mit dem Begriff der Berufsunfähigkeit
oder der Erwerbsminderung im sozial-
rechtlichen Sinne oder dem Begriff der
Berufsunfähigkeit im Sinne der Versi-
cherungsbedingungen in der Kranken-
tagegeldversicherung übereinstimmt.

Informationen gemäß § 7 Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetz (AltZertG)

Allgemeine Angaben über die 
Förderung und die geltenden
Steuerregelungen

Durch das Altersvermögensgesetz
(AVmG) wird der Aufbau einer priva-
ten Altersvorsorge durch steuerliche
Fördermaßnahmen flankiert. Eigen-
beiträge für entsprechende Altersvor-
sorgeverträge werden für begünstigte
Personen durch staatliche Zulagen und
die Möglichkeit zum Sonderausgaben-
abzug gefördert.

Steuerlich begünstigt werden Alters-
vorsorgeverträge im Sinne des Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungsgeset-
zes (AltZertG) nach Maßgabe der 
§§ 10a und 79 ff Einkommensteuer-
gesetz (EStG).

Wer gehört zum begünstigten
Personenkreis?

Durch das Altersvermögensgesetz
(AVmG) sollen jene gefördert werden,
die von den Einschnitten in der gesetz-
lichen Rentenversicherung betroffen
sind. Zum begünstigten Personenkreis
gehören grundsätzlich alle Personen,
die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung (GRV) entrichten.
Neben Arbeitnehmern in einem versi-
cherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis bei einem privaten, öffentli-
chen oder kirchlichen Arbeitgeber
gehören hierzu insbesondere Selbstän-
dige bei Vorliegen von Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung; Kindererziehende für die
ersten 36 Kalendermonate nach dem
Monat der Geburt (sog. Kindererzie-
hungszeiten); Personen, die einen Pfle-
gebedürftigen nicht erwerbsmäßig
wenigstens 14 Stunden wöchentlich in
seiner häuslichen Umgebung pflegen
(sog. Pflegepersonen); Wehr- und Zivil-
dienstleistende; Entgeltersatzleistungs-
bezieher (z. B. Bezieher von Kranken-
oder Arbeitslosengeld), Vorruhestands-
geldbezieher, geringfügig beschäftigte
Personen, die auf die Versicherungs-
freiheit verzichtet haben; Pflichtversi-
cherte nach dem Gesetz über die
Altersicherung der Landwirte; Arbeits-
lose, die bei einem inländischen
Arbeitsamt als Arbeitssuchende
gemeldet sind und wegen des zu
berücksichtigenden Vermögens oder
Einkommens keine Entgeltersatzleis -
tung erhalten; Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II; Pflichtversicherte einer aus-
ländischen gesetzlichen Rentenversi-
cherung, soweit die Pflichtmitglied-
schaft der deutschen Rentenversiche-
rungspflicht vergleichbar ist. Zum
begünstigten Personenkreis gehören
auch Beamte, Richter und Berufssolda-
ten; sonstige Beschäftigte, die wegen
gewährleisteter Versorgungsanwart-
schaften den Beamten gleichgestellt
sind und damit in der gesetzlichen
Rentenversicherung versicherungsfrei
sind; Minister, Senatoren und parla-
mentarische Staatssekretäre; beurlaub-
te Beamte, Richter, Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit für die Zeit einer
Beschäftigung, wenn sich der

Anspruch auf Versorgung während
der Beurlaubung auf diese Beschäfti-
gung erstreckt.

Wichtiger Hinweis für 
Besoldungsempfänger:

Besoldungsempfänger erhalten die
Förderung nur, wenn sie gegen -
über der für die Besoldung zustän-
digen Stelle bzw. die Besoldung
anordnende Stelle eine Einver-
ständniserklärung zur Weitergabe
der Einkommensdaten an die zen-
trale Zulagenstelle für Altersver-
mögen (ZfA) abgegeben haben.

Nicht zum Kreis der Begünstigten
gehören u.a. Pflichtversicherte einer
berufsständischen Versorgungseinrich-
tung; freiwillig in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung Versicherte und
Selbständige ohne Vorliegen von Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung sowie geringfügig
Beschäftigte, für die nur der pauschale
Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung gezahlt wird.
Nicht rentenversicherungspflichtige
Ehegatten sind nur dann begünstigt,
wenn sie mit einem Förderbegünstig-
ten verheiratet sind.

Wer ist zulageberechtigt?

Wenn Sie zum Kreis der begünstigten
Personen gehören, haben Sie
Anspruch auf Altersvorsorgezulagen
(Zulagen) nach dem Einkommensteu-
ergesetz (EStG). Ist bei Ehegatten, die
unbeschränkt steuerpflichtig sind und
nicht dauernd getrennt leben, nur ein
Ehegatte begünstigt, so ist auch der
andere Ehegatte zulageberechtigt,
wenn ein auf seinen Namen lautender
Altersvorsorgevertrag besteht.

Welche Altersvorsorgezulagen
können Sie erhalten und in wel-
cher Höhe?

In Abhängigkeit von den geleiste-
ten Altersvorsorgebeiträgen wer-
den Zulagen auf Antrag von der
Finanzverwaltung gezahlt, die sich
aus einer Grundzulage und einer
Kinderzulage (für jedes Kind, für
das dem Zulageberechtigten Kin-
dergeld ausgezahlt wird) zusam-
mensetzen.

Die staatlichen Zulagen betragen
ab 2008 jährlich

Grundzulage:
154 EUR; für Förderberechtigte, die
das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, wird einmalig eine um 
200 EUR erhöhte Grundzulage gezahlt.

Kinderzulage:
185 EUR für jedes vor 2008 geborene
Kind bzw. 300 EUR für jedes ab 2008
geborene Kind

Der Anspruch auf Zulagen entsteht
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem
die Altersvorsorgebeiträge geleistet
worden sind. Bei der Einkommensteu-
er unbeschränkt steuerpflichtigen und
nicht dauernd getrennt lebenden
Eltern wird die Kinderzulage grund -
sätzlich der Mutter zugeordnet, auf
Antrag beider Elternteile auch dem
Vater; der Antrag kann nur für ein Bei-

tragsjahr gestellt werden, und nicht
zurückgenommen werden. Erhalten
mehrere Zulageberechtigte für dassel-
be Kind Kindergeld, steht die Zulage
demjenigen zu, dem das Kindergeld
im Kalenderjahr als erstes ausgezahlt
worden ist. Der Anspruch auf Kinder-
zulage entfällt für den Veranlagungs-
zeitraum, für den das Kindergeld ins-
gesamt zurückgefordert wird.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf
hin, dass auf der Basis der aktuel-
len Gesetzeslage ein Zulagenan-
spruch nur dann entsteht, wenn im
jeweiligen Kalenderjahr auch eine
Beitragszahlung erfolgt ist. Bitte
beachten Sie diesen Umstand in
den beitragsfreien Kalenderjahren,
sofern Sie eine Versicherung mit
Einmalbeitragszahlung bzw.
abgekürzter Beitragszahlung ver-
einbart haben.

In welcher Höhe sind Altersvor-
sorgebeiträge (Eigenbeiträge) zu
entrichten, um die Zulagen in 
voller Höhe zu erhalten?

Eigenbeiträge, die der Zulageberech-
tigte zu Gunsten eines auf seinen
Namen lautenden Vertrages leistet,
der nach dem Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz (AltZertG) zertifi-
ziert ist, zählen zu den Altersvorsorge-
beiträgen im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes (EStG). Die Zulagen
werden gekürzt, wenn der Zulagebe-
rechtigte nicht den Mindesteigenbei-
trag leistet. Dieser beträgt für Begüns -
tigte im Jahr 2008 4 % der in dem
Kalenderjahr vorangegangenen Kalen-
derjahr erzielten beitragspflichtigen
Einnahmen im Sinne des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI),
jedoch nicht mehr als die nach § 10a
Einkommensteuergesetz (EStG) als
Sonderausgaben abziehbaren Beträge,
verringert um die Zulagen. Für Land-
wirte ist das Einkommen des Vorvor-
jahres maßgeblich. Mindestens ist ein
Sockelbeitrag zu leisten. Der Sockel-
beitrag beträgt 60 EUR. Die Kürzung
der Zulagen ermittelt sich nach dem
Verhältnis der Eigenbeiträge zum Min-
desteigenbeitrag. Wird nach Ablauf
des Beitragsjahres festgestellt, dass die
Kinderzulage nicht zugestanden hat,
so ändert sich dadurch die Berech-
nung des Mindesteigenbeitrages für
dieses Jahr nicht. Ein nicht pflichtversi-
cherter Ehegatte hat Anspruch auf
ungekürzte Zulagen, wenn der pflicht-
versicherte Ehegatte seinen Mindestei-
genbeitrag unter Berücksichtigung der
den Ehegatten insgesamt zustehenden
Zulagen erbracht hat.

Auf welchen Vertrag werden die
Zulagen gutgeschrieben, wenn
mehrere Altersvorsorgeverträge
bestehen?

Sind Sie unmittelbar zulageberechtigt
und haben Eigenbeiträge zu Gunsten
mehrerer geförderter Altersvorsorge-
verträge entrichtet, so werden die ins-
gesamt zustehenden Zulagen entspre-
chend dem Verhältnis der geleisteten
Beiträge auf maximal zwei dieser Ver-
träge verteilt. Sind Sie mittelbar zula-
geberechtigt, werden die Zulagen nur
einem Vertrag zugeordnet.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne. Unsere Service-Nummer ist: 0 2103 - 34 66 60. Seite 13 von 16
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Übertragung des gebildeten 
Kapitals

Auf Antrag des Versicherungsnehmers
kann das gebildete Vorsorgekapital
mit einer Frist von drei Monaten zum
Ende eines Kalendervierteljahres auf
einen anderen auf den Namen des
Versicherungsnehmers lautenden
Altersvorsorgevertrag im Sinne des
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetz (AltZertG) übertragen werden.
Hierbei fallen Übertragungskosten in
Höhe von 98 EUR – maximal bis zur
Höhe des gebildeten Kapitals – an. Der
neue Altersvorsorgevertrag muss zerti-
fiziert sein und auf den Namen des
Versicherungsnehmers lauten. Nach
Rentenbeginn ist eine Übertragung
des gebildeten Kapitals ausgeschlos-
sen.

Erstattung des Rückkaufswerts

Auf Antrag des Versicherungsnehmers
kann mit einer Frist von drei Monaten
zum Ende eines Kalendervierteljahres
der Rückkaufswert erstattet werden.
Hierbei fallen Kosten in Höhe von 
98 EUR – maximal bis zur Höhe des
Rückkaufswerts – an. Nach Rentenbe-
ginn ist der Rückkauf ausgeschlossen.

Ruhen lassen der Beitragszahlung

Der Versicherungsnehmer hat die
Möglichkeit, die Beitragszahlungen
unter Reduzierung der Versicherungs-
leistungen ruhen zu lassen.

In Ansatz gebrachte Kosten

Die in Ansatz gebrachten Kosten sind
im Versicherungsschein dargestellt.

Umstellung von Altverträgen

Die förderungsfähigen Produkte wur-
den geschaffen, um die durch die Ren-
tenreform 2001 entstehende Versor-
gungslücke zu schließen, da die Leis -
tungen aus der gesetzlichen Renten-
versicherung im Laufe der Jahre weiter
zurückgehen werden. Die staatlichen
Zulagen und Steuervorteile werden für
Verträge, welche die neu entstehende
Versorgungslücke ausgleichen sollen,
gewährt. Ihre heute schon bestehen-
den Lebens- und Rentenversicherun-
gen dienen dazu, die bereits vorhan-
dene erhebliche Versorgungslücke zu
schließen bzw. die Hinterbliebenenver-
sorgung sicherzustellen. Aus den vor-
genannten Gründen ist eine Umstel-
lung nicht sinnvoll und wird daher von
der PBV Lebensversicherung AG nicht
angeboten.

Wie beantragen Sie die Zulagen?

Zur Erlangung der Zulagen ist an uns
als Anbieter spätestens bis zum Ablauf
des zweiten Kalenderjahres, das dem
Beitragsjahr folgt, ein Antrag auf Zula-
gen nach amtlichem Vordruck einzu-
reichen. Als Anbieter leiten wir die
Daten des Antrages an die zentrale
Stelle (Deutsche Rentenversicherung
Bund) weiter und schreiben die erhal-
tenen Zulagen den begünstigten
Altersvorsorgeverträgen gut. Sie kön-
nen uns bei Einreichung Ihres Zulage-
antrages zur Teilnahme am Dauerzula-
geverfahren bevollmächtigen. Ihre
Bevollmächtigung bewirkt, dass Sie

den Antrag auf Erteilung der Zulage
nicht jährlich neu stellen müssen. Mit
den von Ihnen angegebenen vollstän-
digen Daten wird die Förderung bis
auf Widerruf jedes Jahr für Sie bean-
tragt.

Welche Mitteilungspflichten
haben Sie?

Änderungen Ihrer persönlichen Ver-
hältnisse, die zu einer Minderung oder
zum Wegfall des Zulagenanspruchs
führen (z. B. Änderung des Vorjahres -
einkommens, Wegfall des Kindergeld-
anspruchs oder Ausscheiden aus dem
Kreis der Begünstigten), sind uns als
Anbieter unverzüglich mitzuteilen.

Welche Beträge können als Son-
derausgaben nach § 10a Einkom-
mensteuergesetz (EStG) im Rah-
men der Einkommensteuer -
erklärung geltend gemacht
werden?

Begünstigte Personen können Alters-
vorsorgebeiträge (Eigenbeiträge) und
die dafür zustehenden Zulagen in den
Veranlagungszeiträumen ab 2008 jähr-
lich bis zu jeweils 2.100 EUR als Son-
derausgaben nach § 10a Einkommen-
steuergesetz (EStG) abziehen. Es spielt
hierbei keine Rolle, ob eine Zulagen-
förderung in Anspruch genommen
worden ist. Ist die Steuerersparnis
durch den Sonderausgabenabzug
höher als der Anspruch auf Zulagen,
wird die Differenz dem Steuerpflichti-
gen bei der Festsetzung der Einkom-
mensteuererstattung bzw. -nachzah-
lung gutgeschrieben.

Wie sind die Leistungen aus Ihrer
Rentenversicherung/Fondsgebun-
denen Rentenversicherung 
(als Altersvorsorgevertrag im
Sinne des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes (AltZertG))
einkommensteuerlich zu behan-
deln und wann ist eine Rückzah-
lung der erhaltenen Förderung
notwendig?

Im Rentenbezug unterliegen Renten
aus geförderten Eigenbeiträgen und
Zulagen gemäß § 22 Nr. 5 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) als sonstige
Einkünfte der vollen Besteuerung. Die
Beiträge, die über die maximal als Son-
derausgaben nach § 10a Einkommen-
steuergesetz (EStG) abziehbaren Beträ-
ge hinausgehen, unterliegen gemäß 
§ 22 Nr. 1 Einkommensteuergesetz
(EStG) nur mit dem Ertragsanteil der
Besteuerung. Kommt es infolge Tod
des Zulageberechtigten zu Kapitalaus-
zahlungen, so unterliegen sämtliche
während der Laufzeit des Vertrages
angesammelten Erträge der Besteue-
rung nach § 22 Nr. 5 Einkommensteu-
ergesetz (EStG). Die gezahlten Eigen-
beiträge sind nicht steuerpflichtig. Da
es sich bei der Kapitalauszahlung um
einen förderschädlichen Vorgang han-
delt, wird die Kapitalleistung vor Aus-
zahlung um die erhaltenen Zulagen
und um ggf. erhaltene Steuervorteile
gekürzt. Wurde vor der Kapitalauszah-
lung von der bestehenden Möglichkeit
Gebrauch gemacht, das gebildete
Kapital teilweise oder vollständig für
eine Verwendung als Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag im Sinne des § 92a

des Einkommensteuergesetzes zu ent-
nehmen, so erhöhen sich die in der
Kapitalleistung enthaltenen Erträge
zusätzlich um weitere Erträge. Das
entnommene und nicht zurückgezahl-
te Kapital wird in diesem Fall mit 2 %
für jedes volle Kalenderjahr zwischen
dem Zeitpunkt der Entnahme des
Eigenheimbetrages und dem verein-
barten Rentenbeginn verzinst. Eine
Kapitalertragsteuer wird nicht einbe-
halten, da die in der Kapitalleistung
enthaltenen Erträge im Gegensatz zu
den Erträgen einer herkömmlichen
Lebensversicherung nicht im Rahmen
des § 20 Abs. 6 Einkommensteuerge-
setz (EStG) als Einkünfte aus Kapital-
vermögen, sondern wie beschrieben
nach § 22 Nr. 5 Einkommensteuerge-
setz (EStG) zu versteuern sind. Die
beschriebenen Folgen der Kapitalaus-
zahlung ergeben sich nicht, wenn im
Falle des Todes das angesammelte
Altersvorsorgevermögen auf einen
anderen, auf den Namen des überle-
benden Ehepartners lautenden Alters-
vorsorgevertrag übertragen wird und
zum Zeitpunkt des Todes die Ehepart-
ner unbeschränkt steuerpflichtig und
nicht dauernd getrennt lebend waren.

Wird der Vertrag förderschädlich ver-
wendet, muss die zentrale Stelle
(Deutsche Rentenversicherung Bund)
über die schädliche Verwendung infor-
miert werden. Die zentrale Stelle
ermittelt den Rückzahlungsbetrag, der
sich aus den Zulagen und den Sonder-
ausgabenabzugsvorteilen des entspre-
chenden Altersvorsorgevertrages
zusammensetzt. Der Rückzahlungsbe-
trag wird nicht an den Zulageberech-
tigten ausgezahlt, sondern direkt an
die zentrale Stelle.

Bei einer schädlichen Verwendung ist
zudem zu beachten, dass die aus
einem Altersvorsorgevertrag ausge-
zahlten Beiträge nach Abzug der
Eigenbeiträge und Zulagen (also die
Erträge und Wertsteigerungen) ein-
kommensteuerpflichtig sind (nachge -
lagerte Besteuerung gemäß § 22 Nr. 5
S. 4 Einkommensteuergesetz (EStG)).

Was passiert, wenn Sie ins Aus-
land ziehen oder aus anderen
Gründen nicht mehr in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtig
sind?

Endet die unbeschränkte Steuerpflicht
des Zulageberechtigten durch Aufga-
be des Wohnsitzes oder gewöhnlichen
Aufenthalts in Deutschland, so ist die
erhaltene Förderung zurückzuzahlen.
Der Zulagenberechtigte kann jedoch
bei der Deutsche Rentenversicherung
Bund eine Stundung des Rückzah-
lungsbetrages bis zum Zeitpunkt der
Auszahlung aus dem Rentenvertrag
beantragen. Bei Erhalt der Leistung
sind dann 15 % des monatlichen Ver-
sorgungsbetrages zur Tilgung des
gestundeten Rückzahlungsbetrages zu
zahlen. Bei dauerhafter Rückkehr ins
Inland und erneuter unbeschränkter
Steuerpflicht wird die Stundung erlas-
sen. Bei vorübergehender Entsendung
ins Ausland wird nach der Wiederkehr
und erneuter unbeschränkter Steuer-
pflicht die Zulage auf Antrag auch für
den Zeitraum der Entsendung ge-
währt. Dieser Antrag muss auf amt -
lichem Vordruck bis zum zweiten

Kalenderjahr erfolgen, das auf das
Kalenderjahr folgt, in dem letztmals
keine unbeschränkte Steuerpflicht
bestand.

Wie ist die Kapitalentnahme
zwecks Erwerb einer eigenge-
nutzten Immobilie (Altersvorsor-
ge-Eigenheimbetrag) geregelt?

Sie können das gebildete Kapital Ihrer
Versicherung teilweise oder vollständig
für eine Verwendung als Altersvorsor-
ge-Eigenheimbetrag im Sinne des
§ 92a des Einkommensteuergesetzes
entnehmen. Die Entnahme ist unter
Beifügen der erforderlichen Zweck-
nachweise direkt bei der Deutsche
Rentenversicherung Bund zu beantra-
gen. Die Auszahlung des Altersvorsor-
ge-Eigenheimbetrages durch uns
erfolgt nach Prüfung und Mitteilung
der Deutsche Rentenversicherung
Bund, welche Summe förderunschäd-
lich Ihrem Vertrag entnommen werden
darf. Dient die Immobilie nicht mehr
ausschließlich eigenen Wohnzwecken,
ist die auf den nicht zurückgezahlten
Eigenheimbetrag entfallende Förde-
rung zurückzuzahlen. Wird der ent-
nommene und noch nicht zurückge-
zahlte Betrag innerhalb des Folgejah-
res der letztmaligen Eigennutzung für
eine weitere, begünstigte Immobilie
verwendet oder der noch nicht zu-
rückgezahlte Entnahmebetrag inner-
halb des selben Zeitraums auf einen
Altersvorsorgevertrag zurückgeführt,
ist die Förderung jedoch nicht zurück-
zuzahlen. Verstirbt der zulageberech-
tigte Immobilieneigentümer und nutzt
der im Todeszeitpunkt unbeschränkt
steuerpflichtige und nicht dauernd
getrennt lebende Ehepartner die Woh-
nung zu eigenen Wohnzwecken, so
kann dieser einen neuen Altersvorsor-
gevertrag für die Rückzahlung bestim-
men.

Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer

Ansprüche oder Leistungen aus der
Rentenversicherung (als Altersvorsor-
gevertrag im Sinne des AltZertG)
unterliegen der Schenkung- oder Erb-
schaftsteuer, wenn sie aufgrund einer
Schenkung des Versicherungsnehmers
oder bei dessen Tod als Erwerb von
Todes wegen erworben werden. Sie
selbst als Versicherungsnehmer erhal-
ten die Versicherungsleistung schen-
kung- bzw. erbschaftsteuerfrei.

Versicherungsteuer

Für Ihre Beiträge ist keine Versiche-
rungsteuer zu zahlen.

Sonstiges

Die Anwendung der Steuerregelungen
auf den jeweiligen Altersvorsorgever-
trag kann nicht für die gesamte Lauf-
zeit des Vertrages garantiert werden.
Insbesondere aus der Änderung von
Gesetzen, Verordnungen, Verwal-
tungsanweisungen oder durch Rechts-
sprechung während der weiteren Ver-
tragslaufzeit, aber auch durch einver-
nehmliche Vertragsänderungen, kann
sich eine abweichende steuerliche
Behandlung ergeben.
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Grundsätze der Kapitalanlage

Die Kapitalanlage des garantierten
Vorsorgekapitals erfolgt grundsätzlich
nach den aufsichtsrechtlichen Bestim-
mungen hinsichtlich einer größtmögli-
chen Rentabilität und Sicherheit, um
jederzeit die vereinbarte Versiche-
rungsleistung erbringen zu können.
Stehen uns Anlagemöglichkeiten zur
Verfügung, die besondere ethische,
soziale und ökologische Belange
berücksichtigen und die gleiche Renta-
bilität und Sicherheit besitzen wie nor-
male Anlagen, so werden wir diese in
der Regel bevorzugt auswählen.

Alle Angaben sind nach bestem
Wissen und Gewissen gemäß der
Gesetzeslage bei Drucklegung
erfolgt. Eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit kann
nicht übernommen werden. Für
ergänzende Informationen wen-
den Sie sich bitte an Ihren Steuer-
berater.

Angaben zur Zertifizierung
gemäß Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz (AltZertG)

Die Angaben zur Zertifizierung gemäß
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetz (AltZertG) finden Sie im Versi-
cherungsschein.
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Vorbemerkung

Die Verarbeitung der uns bekannt
gegebenen Daten zu Ihrer Person wird
durch das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) geregelt. Danach ist die Daten-
verarbeitung und -nutzung zulässig,
wenn das BDSG oder eine andere
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn
der Kunde eingewilligt hat. Das BDSG
erlaubt die Datenverarbeitung und 
-nutzung unter anderem dann, wenn
dies im Rahmen der Zweckbestim-
mung eines Vertragsverhältnisses
erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutz -
würdige Interesse des Kunden an dem
Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall
vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage für die Datenverar-
beitung ist in Ihren Versicherungsan-
trag eine Einwilligungserklärung nach
dem BDSG aufgenommen worden.
Diese gilt über die Beendigung des
Versicherungsvertrages hinaus. Wird
die Einwilligungserklärung bei Antrag-
stellung ganz oder teilweise gestri-
chen, kommt es u. U. nicht zu einem
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder
ganz bzw. teilweise gestrichener Ein-
willigungserklärung kann eine Daten-
verarbeitung und -nutzung in dem
begrenzten gesetzlich zulässigen Rah-
men, wie in der Vorbemerkung
beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindung

Daneben setzt auch die Übermittlung
von Daten, die wie z. B. beim Arzt
einem Berufsgeheimnis unterliegen,
eine spezielle Erlaubnis des Kunden
(Schweigepflichtentbindung) voraus.
In der Lebens- und Unfallversicherung
ist daher im Antrag eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen
einige wesentliche Beispiele für die
Datenverarbeitung und -nutzung
nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem
Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versi-
cherungsvertrag notwendig sind. Das
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag
(Antragsdaten). Weiter werden zum
Vertrag versicherungstechnische Daten
wie Versicherungsnummer, Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindungen sowie falls
erforderlich die Angaben eines Dritten,
z. B. eines Vermittlers, eines Sachver-
ständigen oder eines Arztes geführt
(Vertragsdaten). Bei einem Versiche-
rungsfall speichern wir Ihre Angaben
zum Leistungsfall und ggf. auch Anga-
ben von Dritten, wie z. B. den vom
Arzt ermittelten Grad der Berufsun-
fähigkeit oder bei Ablauf einer Lebens-
versicherung den Auszahlungsbetrag
(Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an
 Rückversicherer

In vielen Fällen geben wir einen Teil
der Risiken an Rückversicherer im In-
und Ausland ab. Diese Rückversicherer
benötigen ebenfalls entsprechende
versicherungstechnische Angaben von
uns wie Versicherungsnummer, Bei-
trag, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos und Risikozuschlags
sowie im Einzelfall auch Ihre Persona-
 lien. Soweit Rückversicherer bei der
Risikobeurteilung und bei der Beurtei-
lung des Leistungsfalls mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung
gestellt.
In einigen Fällen bedienen sich die
Rückversicherer weiterer Rückversiche-
rer, denen sie ebenfalls entsprechende
Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere
Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsge-
setz hat der Versicherte bei Antragstel-
lung, jeder Vertragsänderung und im
Leistungsfall dem Versicherer alle für
die Einschätzung des Wagnisses und
die Leistungsabwicklung wichtigen
Umstände anzugeben. Hierzu gehören
z. B. frühere Krankheiten und Versi-
cherungsfälle oder Mitteilungen über
gleichartige andere Versicherungen
(beantragte, bestehende, abgelehnte
oder gekündigte). Um Versicherungs-
missbrauch zu verhindern, eventuelle
Widersprüche in den Angaben des
Versicherten aufzuklären oder um
Lücken bei den Feststellungen zum
entstandenen Leistungsfall zu schlie -
ßen, kann es erforderlich sein, andere
Versicherer um Auskunft zu bitten
oder anderen Versicherern entspre-
chende Auskünfte auf Anfrage zu
erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten
Fällen (z. B. Doppelversicherungen)
eines Austausches von personenbezo-
genen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Kunden wei-
tergegeben wie Name und Anschrift,
Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos oder Angaben zum Schaden,
wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme

Zur Verhinderung des Versicherungs-
missbrauchs bei der Risikobeurteilung
und bei der Klärung von Ansprüchen
aus dem Versicherungsverhältnis nut-
zen wir ein Hinweis- und Informations-
system der Versicherungswirtschaft
mit Daten, die der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft
e. V. (GDV) im Auftrag der Versicherer
verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems
kann es zu einem auf den konkreten
Anlass bezogenen Austausch perso-
nenbezogener Daten zwischen dem
anfragenden und dem angefragten
Versicherer kommen.

5. Datenverarbeitung in der
Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B.
Lebens-, Kranken-, Sachversicherung)
werden durch rechtlich selbständige
Unternehmen betrieben. Um dem

Kun den einen umfassenden Versiche-
rungsschutz anbieten zu können,
arbeiten die Unternehmen häufig in
Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei ein-
zelne Bereiche zentralisiert wie das
Inkasso oder die Datenverarbeitung.
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal
gespeichert, auch wenn Sie Versiche-
rungsverträge mit verschiedenen
Unternehmen der Gruppe abschlie -
ßen; und auch Ihre Versicherungs-
 nummer, die Art der Verträge, ggf. 
Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und
Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsda-
ten werden in einer gemeinsamen
Datensammlung geführt.

Dabei sind die sogenannten Partner -
daten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl,
bestehende Verträge) von allen Unter-
nehmen der Gruppe abfragbar.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsdaten sind dage-
gen nur von den Versicherungsunter-
nehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Bera-
tung und Betreuung des jeweiligen
Kunden durch die einzelnen Unterneh-
men verwendet werden, spricht das
Gesetz auch hier von „Datenübermitt-
lung”, bei der die Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes zu beach-
ten sind. Branchenspezifische Daten –
wie z. B. Gesundheits- oder Bonitäts-
daten – bleiben dagegen unter aus-
schließlicher Verfügung der jeweiligen
Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe
gehören zurzeit folgende Unterneh-
men an, mit denen teilweise gemein-
same Datensammlungen bestehen
oder in Zukunft entstehen sollen:

– PBV Lebensversicherung AG, Hilden

– PB Pensionskasse AG, Hilden

– PB Versicherung AG, Hilden

– PB Lebensversicherung AG, Hilden

– PB Pensionsfonds AG, Hilden

6. Datenverarbeitung außerhalb
der Unternehmensgruppe

Wir übertragen Aufgaben ganz oder
teilweise zur Erledigung an andere
Unternehmen/Personen außerhalb der
Unternehmensgruppe, z. B. an Dienst-
 leis tungsgesellschaften. Diese Dienst-
leistungsgesellschaften werden einge-
schaltet, um die Antrags-, Vertrags-
und Leistungsabwicklung möglichst
schnell, effektiv und kostengüns tig zu
gestalten. Eine Erweiterung der Zweck-
bestimmung der Datenverwendung ist
damit nicht verbunden. Die Dienstleis -
tungsgesellschaften sind im Rahmen
ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet,
ein angemessenes Datenschutzniveau
sicherzustellen, einen zweckgebunde-
nen und rechtlich zulässigen Umgang
mit den Daten zu gewährleisten sowie
den Grundsatz der Verschwiegenheit
zu beachten.

Daneben arbeiten unsere Versiche-
rungsunternehmen zur umfassenden
Beratung und Betreuung ihrer Kunden
in weiteren Finanzdienstleistungen
(z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapi-

talanlagen, Immobilien) auch mit Kre-
ditinstituten, Bausparkassen, Kapital-
anlage- und Immobiliengesellschaften
außerhalb der Unternehmensgruppe
zusammen.

7. Betreuung durch Versicherungs-
vermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten
werden Sie durch Vermittler betreut.
Bei den Vermittlern handelt es sich um
Mitarbeiter, die im Rahmen der getrof-
fenen Kooperationsabkommen mit
den inländischen Unternehmen der
Deutschen Postbank AG tätig werden
sowie um selbständige Versicherungs-
makler oder Mehrfachagenten.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß
erfüllen zu können, erhält der Vermitt-
ler von uns die für die Betreuung und
Beratung notwendigen Angaben aus
Ihren Antrags-, Vertrags- und Leis -
tungsdaten, z. B. Versicherungsnum-
mer, Beiträge, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versi-
cherungsleistungen. 

Unsere Vermittler verarbeiten und nut-
zen selbst diese personenbezogenen
Daten im Rahmen der genannten
Beratung und Betreuung des Kunden.
Auch werden sie von uns über Ände-
rungen der kundenrelevanten Daten
informiert. Jeder Vermittler ist gesetz-
lich und vertraglich verpflichtet, die
Bestimmungen des BDSG und seine
besonderen Verschwiegenheitspflich-
ten (z. B. Berufsgeheimnis und Daten-
geheimnis) zu beachten.

8. Weitere Auskünfte und Erläu-
terungen über Ihre Rechte

Sie haben als Kunde nach dem Bun-
desdatenschutzgesetz ein Recht auf
Auskunft sowie unter bestimmten Vor-
aussetzungen ein Recht auf Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung Ihrer in
einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte
und Erläuterungen wenden Sie sich
bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten Ihres Versicherers.
Richten Sie auch ein etwaiges Verlan-
gen auf Auskunft, Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung wegen der beim
Rückversicherer gespeicherten Daten
stets an Ihren Versicherer.
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